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Anlage zu § 30 a Abs. 2

ERSTER TEIL
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Gesetzeszweck

Zweck dieses Gesetzes ist

1. den Wald wegen seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion) und wegen seiner Bedeutung
für die Umwelt, insbesondere für die dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, das Kli-
ma, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, die Tier- und Pflan-
zenwelt, das Landschaftsbild, die Agrar- und Infrastruktur und die Erholung der Bevölkerung
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(Schutz- und Erholungsfunktion) zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungs-
gemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern; Leitbild hierfür ist die nachhaltige, naturnahe
und klimaangepasste Waldbewirtschaftung zur dauerhaften Erfüllung der Waldfunktionen, auch
unter den Bedingungen des voranschreitenden Klimawandels,

 

2. die Forstwirtschaft zu fördern und den Waldbesitzer bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach die-
sem Gesetz zu unterstützen,

 

3. einen Ausgleich zwischen dem Interesse der Allgemeinheit und den Belangen der Waldbesitzer
herbeizuführen.

 

§ 2
Wald

(1) Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede mit Forstpflanzen (Waldbäume und Waldsträucher) be-
stockte Grundfläche.

(2) Als Wald gelten auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs-
und Sicherungsstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze sowie Holzlager-
plätze.

(3) Als Wald gelten ferner im Wald liegende oder mit ihm verbundene

1. Pflanzgärten und Leitungsschneisen,

 

2. Waldparkplätze und Flächen mit Erholungseinrichtungen,

 

3. Teiche, Weiher, Gräben und andere Gewässer von untergeordneter Bedeutung unbeschadet
der wasser-, fischerei- und naturschutzrechtlichen Vorschriften,

 

4. Moore, Heiden und Ödflächen, soweit sie zur Sicherung der Funktionen des angrenzenden Wal-
des erforderlich sind,

 

sowie weitere dem Wald dienende Flächen.

(4) In der Flur oder im bebauten Gebiet gelegene kleinere Flächen, die mit einzelnen Baumgruppen,
Baumreihen oder mit Hecken bestockt sind oder als Baumschulen verwendet werden, Weihnachts-
baum- und Schmuckreisigkulturen sowie zum Wohnbereich gehörende Parkanlagen sind nicht Wald
im Sinne dieses Gesetzes.

(5) Wald im Sinne der Absätze 1 bis 3 ist in Waldverzeichnisse einzutragen. Geschützte Waldgebiete
sind als solche zu kennzeichnen. Die Waldverzeichnisse werden von der Forstbehörde geführt.

§ 3
Waldeigentumsarten

(1) Staatswald im Sinne dieses Gesetzes ist Wald, der im Alleineigentum des Landes Baden-Württem-
berg steht. Für Staatswald des Bundes und anderer Bundesländer im Geltungsbereich dieses Geset-
zes gelten die Vorschriften der §§ 1 bis 41 und der §§ 62 bis 91 entsprechend.
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(2) Körperschaftswald im Sinne dieses Gesetzes ist Wald, der im Alleineigentum der Gemeinden, der
Gemeindeverbände, der Zweckverbände sowie sonstiger Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts (Körperschaften) steht, die der Aufsicht des Landes unterstehen.

(3) Privatwald im Sinne dieses Gesetzes ist Wald, der nicht Staatswald oder Körperschaftswald ist.

§ 4
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Waldbesitzer:
Waldeigentümer sowie Nutzungsberechtigte, die unmittelbare Besitzer des Waldes sind;

 

2. Walderzeugnisse:
pflanzliche Erzeugnisse des Waldes wie
a) Waldbäume und -sträucher oder Teile davon,

 

b) Samen, Nüsse, Beeren, Zapfen, Pilze und sonstige wildwachsende Waldfrüchte (Wald-
früchte),

 

c) Moose, Farne, Gräser, Schilf, Blumen und Kräuter (Waldpflanzen),

 

d) Harz und Streu;

 

 

3. Waldwege:
die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Wege im Staats-, Körperschafts- und Privat-
wald;

 

4. Erholungseinrichtungen:
landschaftsbezogene Einrichtungen im und am Wald, die der Erholung der Bevölkerung dienen.

 

ZWEITER TEIL
Forstliche Rahmenplanung; Erhaltung des Waldes

1. ABSCHNITT
Forstliche Rahmenplanung und Sicherung der Funktionen

des Waldes bei Vorhaben von Behörden und Planungsträgern

§ 5
Ziele und Aufgaben der forstlichen Rahmenplanung

(1) Zur Ordnung und Verbesserung der Waldstruktur kann eine forstliche Rahmenplanung durchge-
führt werden mit dem Ziel, die für die Entwicklung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse notwendi-
gen Funktionen des Waldes nach § 1 Nr. 1 zu sichern.

(2) Die Ziele der Raumordnung und Landesplanung sind bei der forstlichen Rahmenplanung zu beach-
ten.

§ 6
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Grundsätze der forstlichen Rahmenplanung

Für die forstliche Rahmenplanung gelten insbesondere folgende Grundsätze:

1. Wald ist nach seiner Fläche und räumlichen Verteilung so zu erhalten oder zu gestalten, daß er
die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts möglichst günstig beeinflußt, dem Schutz vor natür-
lichen oder zivilisatorischen Gefahren dient und der Bevölkerung möglichst weitgehend für die
Erholung zur Verfügung steht; zugleich sollen die natürlichen Gegebenheiten, die wirtschaftli-
chen und sozialen Erfordernisse in den an das Landesgebiet angrenzenden Räumen soweit wie
möglich berücksichtigt werden.

 

2. Der Aufbau des Waldes soll so beschaffen sein, daß seine Funktionen entsprechend den tat-
sächlichen Erfordernissen auf die Dauer gewährleistet sind.

 

3. Auf geeigneten Standorten soll eine nachhaltige, möglichst hohe und hochwertige Holzerzeu-
gung unter Erhaltung oder Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit angestrebt werden, sofern
nicht anderen Erfordernissen der Vorrang einzuräumen ist.

 

4. In Gebieten, in denen die Schutz- oder Erholungsfunktionen des Waldes von besonderem Ge-
wicht sind, soll Wald für Schutz- oder Erholungszwecke in entsprechender räumlicher Ausdeh-
nung und Gliederung unter Beachtung wirtschaftlicher Belange ausgewiesen werden. Hierbei
sollen geeignete Anlagen, Einrichtungen und Maßnahmen vorgesehen werden.

 

5. Landwirtschaftlich genutzte Flächen und Brachflächen sollen standortgerecht aufgeforstet wer-
den, wenn dies wirtschaftlich und agrarstrukturell zweckmäßig ist, die Leistungsfähigkeit des
Naturhaushalts verbessert wird und Belange des Biotop- und Artenschutzes und das Land-
schaftsbild nicht beeinträchtigt werden. In Gebieten mit hohem Waldanteil sollen ausreichende
Flächen von der Aufforstung ausgenommen werden; die Mindestflur ist freizuhalten.

 

6. Wenn geringe Grundstücksgrößen oder die Gemengelage von Grundstücken verschiedener Be-
sitzer einer rationellen forstwirtschaftlichen Bodennutzung entgegenstehen, sollen forstwirt-
schaftliche Zusammenschlüsse gebildet und, soweit erforderlich, die Zusammenlegung von
Grundstücken angestrebt werden.

 

Die forstliche Rahmenplanung soll den Schutz des Klimas und die Anpassung an die unvermeidbaren
Folgen des Klimawandels angemessen berücksichtigen.

§ 7
Forstliche Rahmenpläne; Programme

(1) Forstliche Rahmenpläne können für das ganze Land oder für Teile des Landes ausgearbeitet und
fortgeschrieben werden. Sie sind bei der Bauleitplanung im Rahmen des § 1 Abs. 4 und 5 des Bauge-
setzbuchs zu berücksichtigen.

(2) Die Träger öffentlicher Belange, deren Interessen durch die forstliche Rahmenplanung berührt
werden, sind rechtzeitig zu unterrichten und anzuhören, soweit nicht nach sonstigen Vorschriften eine
andere Form der Beteiligung vorgeschrieben ist. Dies gilt entsprechend für die beteiligten Wald- und
sonstigen Grundbesitzer und deren Zusammenschlüsse.
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(3) Forstliche Rahmenpläne können ganz oder teilweise als fachliche Entwicklungspläne nach § 2
Abs. 1 Nr. 2 des Landesplanungsgesetzes aufgestellt werden. Der raumbedeutsame Inhalt forstlicher
Rahmenpläne, die nicht als fachliche Entwicklungspläne aufgestellt sind, wird unter Abwägung mit
den anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in den Landesentwicklungsplan und in
die Regionalpläne aufgenommen.

(4) Als Grundlagen sind

1. die Waldfunktionen durch die Waldfunktionenkartierung,

 

2. die Waldbiotope durch die Waldbiotopkartierung und

 

3. die Waldstandorte durch die forstliche Standortkartierung

 

zu erfassen und bedarfsgerecht fortzuschreiben.

(5) Zuständig für die Aufgaben nach Absatz 4 Satz 1 ist die oberste Forstbehörde.

(6) Der forstliche Beitrag zur Landschaftsplanung bleibt unberührt.

§ 8
Sicherung der Funktionen des Waldes bei Planungen, Maßnah-

men und sonstigen Vorhaben von Behörden und Planungsträgern

Die Behörden und die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts haben bei Pla-
nungen, Maßnahmen und sonstigen Vorhaben, die in ihren Auswirkungen Waldflächen betreffen kön-
nen,

1. die Funktionen des Waldes angemessen zu berücksichtigen,

 

2. die Forstbehörde bereits bei der Vorbereitung dieser Planungen, Maßnahmen und sonstigen
Vorhaben zu unterrichten und anzuhören, soweit nicht nach diesem Gesetz oder sonstigen Vor-
schriften eine andere Form der Beteiligung vorgeschrieben ist.

 

2. ABSCHNITT
Erhaltung des Waldes

§ 9
Erhaltung des Waldes

(1) Wald darf nur mit Genehmigung der höheren Forstbehörde in eine andere Nutzungsart umgewan-
delt werden (Umwandlung). Bei Umwandlungen, die in den Anwendungsbereich des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung fallen, hat das Genehmigungsverfahren den in diesem Gesetz gere-
gelten Anforderungen zu entsprechen. Umwandlungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der
Verwirklichung eines Vorhabens erfolgen, das einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen wird,
werden in diese Umweltverträglichkeitsprüfung einbezogen. Die Entscheidung ergeht im Benehmen
mit den beteiligten Behörden; weitergehende Vorschriften bleiben unberührt.

(2) Bei der Entscheidung über einen Umwandlungsantrag sind die Rechte, Pflichten und wirtschaftli-
chen Interessen des Waldbesitzers sowie die Belange der Allgemeinheit gegeneinander und unterein-
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ander abzuwägen. Die Genehmigung soll versagt werden, wenn die Umwandlung mit den Zielen der
Raumordnung und Landesplanung nicht vereinbar ist oder die Erhaltung des Waldes überwiegend im
öffentlichen Interesse liegt, insbesondere wenn der Wald für die Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
halts, die forstwirtschaftliche Erzeugung oder die Erholung der Bevölkerung von wesentlicher Bedeu-
tung ist.

(3) Zum vollen oder teilweisen Ausgleich nachteiliger Wirkungen einer Umwandlung für die Schutz-
oder Erholungsfunktionen des Waldes kann insbesondere bestimmt werden, daß

1. in der Nähe als Ersatz eine Neuaufforstung geeigneter Grundstücke innerhalb bestimmter Frist
vorzunehmen ist,

 

2. ein schützender Bestand zu erhalten ist,

 

3. sonstige Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen zu treffen sind.

 

(4) Soweit die nachteiligen Wirkungen einer Umwandlung nicht ausgeglichen werden können, ist sei-
tens der eine Umwandlungsgenehmigung im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 beantragenden Person eine
Walderhaltungsabgabe zu entrichten. Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
(Ministerium) regelt durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Innenministerium, dem Fi-
nanzministerium, dem Umweltministerium und dem Wirtschaftsministerium die Höhe der Walderhal-
tungsabgabe und das Verfahren ihrer Erhebung. Die Höhe ist an den durchschnittlichen Kosten der
nicht durchführbaren naturalen Ausgleichsmaßnahme zu bemessen; in unbedeutenden Fällen kann
von der Erhebung abgesehen werden. § 15 Absatz 6 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und
§ 15 Absatz 4 des Naturschutzgesetzes (NatSchG) bleiben unberührt.

(5) Wird die Umwandlung genehmigt, so ist eine angemessene Frist für ihre Durchführung zu setzen.
Die Genehmigung erlischt, wenn die Umwandlung nach Ablauf der Frist nicht begonnen ist.

(6) Wird die Umwandlung ohne Genehmigung begonnen, so ist die Fläche innerhalb einer von der
Forstbehörde zu bestimmenden Frist wieder aufzuforsten, soweit die Genehmigung nicht nachträglich
erteilt wird. Zum Ausgleich von Beeinträchtigungen der Schutz- oder Erholungsfunktionen können Auf-
lagen über die Art der Wiederaufforstung erteilt werden.

(7) Die Beseitigung des Baumbestandes zur Anlage forstbetrieblicher Einrichtungen einschließlich Er-
holungseinrichtungen (§ 4 Nr. 4) sowie die Anlage von Leitungsschneisen ist keine Umwandlung. Sie
bedarf jedoch mit Ausnahme der Anlage von Waldwegen bei Flächen ab ein Hektar Größe der Geneh-
migung der Forstbehörde.

§ 10
Besondere Fälle der Umwandlung von Wald

(1) Soll für eine Waldfläche in einem Bauleitplan eine anderweitige Nutzung dargestellt oder festge-
setzt werden, so prüft die höhere Forstbehörde unbeschadet der Bestimmungen des § 8, ob die Vor-
aussetzungen für eine Genehmigung der Umwandlung nach § 9 vorliegen.

(2) Soweit die Genehmigung der Umwandlung in Aussicht gestellt werden kann, erteilt die höhere
Forstbehörde darüber eine Umwandlungserklärung. Wurde die Umwandlungserklärung erteilt, so darf
die Genehmigung der Umwandlung nur versagt werden, wenn im Zeitpunkt des Antrages auf Um-
wandlungsgenehmigung eine wesentliche Änderung der Sachlage eingetreten ist und zwingende
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Gründe des öffentlichen Interesses eine Versagung rechtfertigen. Kann die Umwandlungserklärung
nicht erteilt werden, so kann der Bauleitplan nicht genehmigt werden.

(3) Die Umwandlung nach § 9 darf erst genehmigt werden, wenn die Inanspruchnahme der Waldfläche
für die genehmigte Nutzungsart zulässig ist.

§ 11
Befristete Umwandlung von Wald

(1) Die höhere Forstbehörde kann die Beseitigung des Baumbestandes oder eine anderweitige Nut-
zung der Waldfläche befristet genehmigen, wenn

1. ein öffentliches Interesse oder ein besonderes wirtschaftliches Interesse des Waldbesitzers an
einer vorübergehenden anderweitigen Nutzung der Fläche besteht,

 

2. andere öffentliche Interessen im Sinne des § 9 Abs. 2 der vorübergehenden anderweitigen Nut-
zung der Waldfläche nicht entgegenstehen und

 

3. sichergestellt wird, daß die Waldfläche bis zum Ablauf einer von der höheren Forstbehörde zu
bestimmenden Frist nach den in Absatz 2 bezeichneten Plänen ordnungsgemäß wieder aufge-
forstet wird. Bedingungen und Auflagen können erteilt werden.

 

(2) Der Antragsteller hat Pläne und Erläuterungen des Vorhabens sowie der Wiederaufforstung vorzu-
legen. § 9 Abs. 3 Nr. 2 und 3 sowie Absatz 5 gelten entsprechend.

(3) Soll für eine Waldfläche, die befristet umgewandelt ist, eine weitere vorübergehende Nutzung zum
Zweck des Ausbaus der Erneuerbaren Energien erfolgen, ist in der Abwägung für die erforderliche Ge-
nehmigung dem Ausbau der Erneuerbaren Energien grundsätzlich Vorrang einzuräumen.

DRITTER TEIL
Pflege und Bewirtschaftung des Waldes

1. ABSCHNITT
Bewirtschaftung des Waldes

§ 12
Grundpflichten

Der Waldbesitzer ist verpflichtet, den Wald im Rahmen seiner Zweckbestimmung nach anerkannten
forstlichen Grundsätzen nachhaltig (§ 13), pfleglich (§§ 14 bis 19), planmäßig (§ 20) und sachkundig
(§ 21) zu bewirtschaften sowie die Belange der Umweltvorsorge (§ 22) zu berücksichtigen.

§ 13
Nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes

Der Wald ist so zu bewirtschaften, daß die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes unter
Berücksichtigung der langfristigen Erzeugungszeiträume stetig und auf Dauer erbracht werden (Nach-
haltigkeit).

§ 14
Pflegliche Bewirtschaftung des Waldes
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(1) Zur pfleglichen Bewirtschaftung gehört insbesondere

1. den Boden und die Bodenfruchtbarkeit auch durch die Anwendung bestands- und bodenscho-
nender Verfahren zu erhalten sowie durch Anwendung von Maßnahmen der naturnahen Wald-
wirtschaft, soweit zumutbar, zu verbessern,

 

2. einen biologisch gesunden, klimastabilen, standortgerechten Waldbestand zu erhalten oder zu
schaffen,

 

3. die Möglichkeiten der Naturverjüngung zu nutzen sowie bei der Saat und Pflanzung standortge-
rechte Baumarten auszuwählen; bevorzugt sollen Mischbestände begründet werden,

 

4. die für die Erhaltung des Waldes erforderlichen Pflegemaßnahmen durchzuführen,

 

5. der Gefahr einer erheblichen Schädigung des Waldes durch Naturereignisse, Waldbrände, tieri-
sche und pflanzliche Forstschädlinge vorzubeugen,

 

6. tierische und pflanzliche Forstschädlinge rechtzeitig und ausreichend nach den Grundsätzen
des integrierten Pflanzenschutzes, insbesondere mit den darin enthaltenen präventiven Ele-
menten zu bekämpfen, wobei biologische und biotechnische Methoden Vorrang haben sollen,

 

7. den Wald nach Leistungsfähigkeit des Waldbesitzers ausreichend mit Waldwegen zu erschlie-
ßen und

 

8. die Nutzungen schonend vorzunehmen.

 

(2) Der Waldbesitzer darf Nebennutzungen nur so ausüben oder ausüben lassen, daß die Funktionen
des Waldes nicht beeinträchtigt werden.

§ 15
Beschränkung von Kahlhieben

(1) Als Kahlhiebe gelten

1. flächenhafte Nutzungen,

 

2. Einzelstammentnahmen, welche den Holzvorrat eines Bestandes auf weniger als 40 vom Hun-
dert des standörtlich möglichen maximalen Vorrats herabsetzen.

 

(2) Durch einen Kahlhieb dürfen

1. der Boden und die Bodenfruchtbarkeit nicht geschädigt,

 

2. der Wasserhaushalt weder erheblich noch dauernd beeinträchtigt oder

 

3. sonstige Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes nicht erheblich beeinträchtigt werden.
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(3) Kahlhiebe mit einer Fläche von mehr als einem Hektar bedürfen der Genehmigung der Forstbehör-
de. Angrenzende Kahlflächen und noch nicht gesicherte Verjüngungen sind anzurechnen. Die Geneh-
migung erlischt nach drei Jahren. § 27 Abs. 2 bleibt unberührt.

(4) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn

1. der Waldbesitzer seiner Verpflichtung zur Wiederaufforstung wiederholt nicht oder nicht ausrei-
chend nachgekommen ist oder

 

2. Beeinträchtigungen und Gefährdungen im Sinne von Absatz 2 nicht durch Bedingungen und
Auflagen verhütet oder ausgeglichen werden können.

 

(5) Durch Bedingungen und Auflagen kann insbesondere bestimmt werden, daß

1. die vorgesehene Nutzung zeitlich gestaffelt erfolgt oder

 

2. ein bestimmtes forsttechnisches Vorgehen eingehalten wird.

 

(6) Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Forstbehörde innerhalb von zwei Monaten nach Eingang
des Antrages keinen Bescheid erteilt.

(7) Ein Kahlhieb nach Absatz 3 bedarf keiner Genehmigung,

1. wenn er in einem von der Forstbehörde geprüften Betriebsplan vorgesehen ist,

 

2. auf Flächen, deren Umwandlung in eine andere Nutzungsart genehmigt oder sonst zulässig ist,

 

3. auf Flächen, die für die Anlage eines Waldweges, einer sonstigen forstbetrieblichen Einrichtung,
einer Leitungsschneise oder zur Herstellung der räumlichen Ordnung im Wald erforderlich sind,

 

4. in Beständen mit gesicherter Naturverjüngung,

 

5. in Beständen, in denen andere Baumarten vorgebaut oder nachgebaut werden sollen und

 

6. in geschädigten Beständen, in denen die Nutzung wirtschaftlich geboten oder aus Gründen des
Waldschutzes erforderlich ist.

 

(8) Sonstige Vorschriften über die Beschränkung von Nutzungen bleiben unberührt.

§ 16
Schutz hiebsunreifer Bestände

(1) Kahlhiebe von

1. Nadelbaumbeständen unter 50 Jahren und

 

2. Laubbaumbeständen unter 70 Jahren, mit Ausnahme von Stockausschlag- und Laubweichholz-
beständen (hiebsunreife Bestände) sind verboten.
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(2) Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht, wenn die Voraussetzungen des § 15 Abs. 7 vorliegen.

(3) Die Nutzung hiebsunreifer Bestände kann abweichend von Absatz 1 durch die Forstbehörde ge-
nehmigt werden, wenn betriebliche Gründe oder die wirtschaftliche Lage des Waldbesitzers dies ge-
bieten. Die Genehmigung erlischt nach drei Jahren.

§ 17
Wiederaufforstung

(1) Unbestockte oder unvollständig bestockte Waldflächen sind nach anerkannten forstlichen Grund-
sätzen innerhalb von drei Jahren wieder aufzuforsten. Die Wiederaufforstung erfolgt durch Naturver-
jüngung, Pflanzung oder Saat.

(2) Die Pflicht zur Wiederaufforstung umfaßt auch die Verpflichtung, die Kulturen und Naturverjüngun-
gen rechtzeitig und sachgemäß nachzubessern, zu schützen und zu pflegen.

(3) Die Forstbehörde kann auf Antrag des Waldbesitzers die Frist nach Absatz 1 verlängern, wenn die
fristgemäße Wiederaufforstung dem Waldbesitzer nicht zumutbar ist oder wenn im Verlängerungszeit-
raum ein biologisch gesunder, standortgerechter Wald im Rahmen der Naturverjüngung zu erwarten
ist.

§ 18
Schutzmaßnahmen gegen Waldbrände und Naturereignisse

(1) Zur Verhütung von Waldbränden und von Gefahren durch Naturereignisse kann die Forstbehörde
die notwendigen Schutzmaßnahmen anordnen.

(2) Die Forstbehörde kann nach Anhörung der betroffenen Waldbesitzer Schutzmaßnahmen, die ihrer
Art nach nur für mehrere Waldbesitzer gemeinsam getroffen werden können, selbst durchführen. Ist
die Schutzmaßnahme zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr erforderlich, so kann die An-
hörung unterbleiben, sofern die Waldbesitzer nicht rechtzeitig erreichbar sind. Die Forstbehörde kann
von den Waldbesitzern oder sonstigen Begünstigten nach dem Verhältnis und bis zur Höhe der ihnen
durch die Schutzmaßnahmen entstehenden Vorteile Kostenersatz verlangen.

(3) Ist eine zur Verhütung von Waldbränden angeordnete oder von der Forstbehörde durchgeführte
Maßnahme vorwiegend durch die Inanspruchnahme des Waldes für die Erholung der Bevölkerung ge-
boten, so trägt die Kosten das Land.

§ 19
Bau und Unterhaltung von Waldwegen

(1) Waldwege dienen der Erschließung des Waldes zum Zwecke seiner Bewirtschaftung und der Er-
holung der Waldbesucher. Unberührt bleiben die Vorschriften dieses Gesetzes über das Betreten des
Waldes sowie sonstige Vorschriften über die Benutzung der Waldwege.

(2) Waldwege sind so anzulegen und zu unterhalten, daß unter Berücksichtigung technischer und
wirtschaftlicher Gesichtspunkte das Landschaftsbild, der Waldboden und der Naturhaushalt möglichst
geschont werden.

(3) Absatz 2 gilt sinngemäß für den Bau und die Unterhaltung von Skiabfahrten, Waldparkplätzen und
sonstigen Erholungseinrichtungen.

§ 20
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Planmäßige Bewirtschaftung des Waldes

(1) Staatswald und Körperschaftswald sind nach Maßgabe der §§ 50 und 51 nach periodischen und
jährlichen Betriebsplänen zu bewirtschaften.

(2) Für Privatwald kann das Ministerium durch Rechtsverordnung bestimmen, daß für Forstbetriebe
von 30 bis 100 Hektar periodische Betriebsgutachten und für Forstbetriebe über 100 Hektar periodi-
sche Betriebspläne aufzustellen sind.

§ 21
Sachkundige Bewirtschaftung des Waldes

(1) Der Waldbesitzer hat seinen Wald nach anerkannten forstlichen Grundsätzen zu bewirtschaften.

(2) Zur Sicherung der sachkundigen Bewirtschaftung obliegen im Staatswald und im Körperschafts-
wald Leitung und Durchführung des Betriebs in der Regel Beamten des Forstdienstes.

(3) Mit der Aufgabe

1. einer leitenden Fachbeamtin oder eines leitenden Fachbeamten bei einer unteren Forstbehör-
de,

 

2. der Leitung eines Forstbezirks von Forst Baden-Württemberg,

 

3. der Wahrnehmung der forsttechnischen Betriebsleitung im Körperschaftswald,

 

4. der Ausarbeitung und Fortschreibung forstlicher Rahmenpläne nach § 7 Absatz 1 sowie der Auf-
stellung von periodischen Betriebsplänen

 

kann nur betraut werden, wer die Laufbahnbefähigung für den höheren Forstdienst nach Maßgabe der
Laufbahnverordnung MLR nachweist. Abweichend von Satz 1 Nummer 4 kann mit der Ausarbeitung
und Fortschreibung forstlicher Rahmenpläne nach § 7 Absatz 1 sowie der Aufstellung von periodischen
Betriebsplänen auch betraut werden, wer den Erwerb der forsttechnischen Sachkunde nach Maßgabe
der Rechtsverordnung nach Absatz 5 Nummer 1 nachweist.

(4) Zur Leiterin oder zum Leiter eines Forstreviers im Staats- oder Körperschaftswald kann nur bestellt
werden, wer die Laufbahnbefähigung für den gehobenen technischen Forstdienst nach Maßgabe der
Laufbahnverordnung MLR nachweist. Davon unberührt ist der Erwerb der forstlichen Sachkunde nach
Maßgabe der Rechtsverordnung Absatz 5 Nummer 2 möglich.

(5) Das Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Voraussetzungen für die Qualifizie-
rung und Prüfung

1. zum Erwerb der forsttechnischen Sachkunde,

 

2. zum Erwerb der forstlichen Sachkunde

 

zu regeln.

§ 22
Umweltvorsorge im Rahmen der Bewirtschaftung des Waldes
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(1) Die Umwelt, der Naturhaushalt und die Naturgüter sind bei der Bewirtschaftung des Waldes zu er-
halten und zu pflegen.

(2) Die Vielfalt und natürliche Eigenart der Landschaft sind zu berücksichtigen. Auf naturschutzrecht-
liche Anforderungen in Schutzgebieten, beispielsweise Natura 2000 Gebieten, auf die Anforderungen
des besonderen Artenschutzes sowie auf die Anlage und Pflege naturgemäß aufgebauter Waldränder
ist besonders zu achten. Der heimischen Tier- und Pflanzenwelt sind ausreichende Lebensräume zu
erhalten, beispielsweise durch Belassen von Totholz; die Erfordernisse zur Erhaltung eines gesunden
und angemessenen Wildbestandes sind zu berücksichtigen.

(3) Natürliche Erholungsmöglichkeiten sind zu erhalten und zu entwickeln.

(4) Die Forstbehörden sollen darauf hinwirken, dass bei der Bewirtschaftung des Waldes und insbe-
sondere bei der Erstellung der Betriebspläne die in Absatz 1 bis 3 genannten Anforderungen berück-
sichtigt werden.

§ 23
Aufforstung nichtbewirtschafteter Flächen

(1) Die Forstbehörde soll unter Beachtung des § 6 Satz 1 Nummer 5 auf die standortgerechte Auffors-
tung von landwirtschaftlich genutzten Flächen und Brachflächen hinwirken; der Schutz des Klimas und
die Anpassung an die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels sind angemessen zu berücksichtigen.
§ 25 des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes bleibt unberührt.

(2) Die Gemeinden und das Land sollen Grenzertragsböden und Brachland von veräußerungsbereiten
Grundstückseigentümern erwerben und aufforsten, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 vorlie-
gen; dies ist eine freiwillige Aufgabe der Gemeinden. Der Erwerb durch Gemeinden kann vom Land im
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel gefördert werden.

§ 24
Teilung von Waldgrundstücken

(1) Die Teilung von Waldgrundstücken bedarf der Genehmigung der Forstbehörde.

(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn ein Waldgrundstück kleiner als dreieinhalb Hekt-
ar wird, es sei denn, daß seine ordnungsgemäße forstliche Bewirtschaftung gewährleistet erscheint.

(3) Die Teilung bedarf keiner Genehmigung,

1. wenn und soweit für Waldgrundstücke oder Teile davon eine Umwandlungsgenehmigung (§ 9
Abs. 1) vorliegt oder

 

2. wenn eine Teilung im Flurbereinigungsverfahren durchgeführt wird.

 

(4) Das Grundbuchamt darf auf Grund eines nach Absätzen 1 bis 3 genehmigungsbedürftigen Rechts-
vorganges eine Eintragung in das Grundbuch erst vornehmen, wenn der Genehmigungsbescheid vor-
gelegt ist. Ist zu einem Rechtsvorgang eine Genehmigung nach Absatz 3 nicht erforderlich, so hat die
Genehmigungsbehörde auf Antrag eines Beteiligten darüber ein Zeugnis auszustellen. Das Zeugnis
steht der Genehmigung gleich.
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(5) Ist auf Grund eines nicht genehmigten Rechtsvorganges eine Eintragung in das Grundbuch vor-
genommen worden, so kann die Genehmigungsbehörde, falls die Genehmigung erforderlich war, das
Grundbuchamt um die Eintragung eines Widerspruchs ersuchen; § 53 Abs. 1 der Grundbuchordnung
bleibt unberührt. Der Widerspruch ist zu löschen, wenn die Genehmigungsbehörde darum ersucht
oder wenn die Genehmigung erteilt ist.

(6) Besteht die auf Grund eines nicht genehmigten Rechtsvorganges vorgenommene Eintragung einer
Grundstücksteilung ein Jahr, so gilt der Rechtsvorgang als genehmigt, es sei denn, daß vor Ablauf die-
ser Frist ein Widerspruch im Grundbuch eingetragen oder ein Antrag auf Berichtigung des Grundbuchs
oder ein Antrag oder ein Ersuchen auf Eintragung eines Widerspruchs gestellt worden ist.

§ 25
Vorkaufsrecht

(1) Der Gemeinde und dem Land steht ein Vorkaufsrecht an Waldgrundstücken zu. Ist nur ein Teil des
Grundstücks Wald im Sinne dieses Gesetzes, so erstreckt sich das Vorkaufsrecht nur auf diesen Teil
des Grundstücks. Der Eigentümer kann die Übernahme des Restgrundstücks verlangen, wenn es ihm
wirtschaftlich nicht mehr zuzumuten ist, es zu behalten.

(2) Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn der Kauf der Verbesserung der Waldstruktur
oder der Sicherung der Schutz- oder Erholungsfunktionen des Waldes dient. Das Vorkaufsrecht darf
nicht ausgeübt werden, wenn das Waldgrundstück

1. an den Inhaber eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs im Sinne von § 1 des Gesetzes
über eine Altershilfe für Landwirte,

 

2. an Familienangehörige im Sinne von § 8 Nr. 2 des Grundstückverkehrsgesetzes oder

 

3. zusammen mit einem landwirtschaftlichen Betrieb, mit dem es eine wirtschaftliche Einheit bil-
det oder

 

4. zum Zweck der Agrarstrukturverbesserung an den Besitzer eines angrenzenden Waldgrund-
stücks verkauft wird.

 

Die Entscheidung über die Ausübung des Vorkaufsrechts durch das Land ergeht im Benehmen mit
Forst Baden-Württemberg.

(3) Das Vorkaufsrecht nach § 53 NatSchG geht vor. Im übrigen geht das Vorkaufsrecht der Gemein-
de dem Vorkaufsrecht des Landes, das Vorkaufsrecht nach Absatz 1 unbeschadet bundesrechtlicher
Vorkaufsrechte anderen Vorkaufsrechten vor. Das Vorkaufsrecht bedarf nicht der Eintragung in das
Grundbuch.

(4) Das Vorkaufsrecht ist nicht übertragbar. Das Vorkaufsrecht kann nur innerhalb von zwei Monaten
nach der Mitteilung des Kaufvertrages ausgeübt werden. Die §§ 463 bis 469 Absatz 1, § 471, § 1098
Abs. 2 und die §§ 1099 bis 1102 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind anzuwenden. Die Mitteilung ge-
mäß § 469 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist gegenüber der Forstbehörde abzugeben; sie
unterrichtet die Gemeinde.

§ 26
Forstnutzungsrechte
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(1) Forstnutzungsrechte im Sinne dieses Gesetzes sind dingliche Rechte auf wiederkehrende Entnah-
me oder wiederkehrende Lieferung von Walderzeugnissen, die auf Grund privaten Rechts zugunsten
des jeweiligen Eigentümers eines anderen Grundstücks oder einer bestimmten Rechtspersönlichkeit
an einem Grundstück bestehen. Nicht zu den Forstnutzungsrechten gehören der Nießbrauch an ei-
nem Waldgrundstück sowie Altenteilsrechte oder diesen entsprechende Rechte auf wiederkehrende
Entnahme oder wiederkehrende Lieferung von Walderzeugnissen, die anläßlich der Veräußerung von
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben zugunsten von Familienangehörigen des Veräußerers be-
stellt werden und nicht übertragbar oder vererblich sind. Familienangehörige sind die in § 8 Nr. 2 des
Grundstückverkehrsgesetzes genannten Personen.

(2) Forstnutzungsrechte dürfen weder neu bestellt noch erweitert werden.

(3) Forstnutzungsrechte, die 30 Jahre lang nicht ausgeübt worden sind, erlöschen. Das Erlöschen tritt
frühestens zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes1 ein.

(4) § 14 Abs. 2 gilt entsprechend.

(5) Forstnutzungsrechte können auf Antrag des Verpflichteten gegen eine angemessene Entschädi-
gung in Geld abgelöst werden, wenn es zum Wohl der Allgemeinheit, insbesondere zur Gewährleis-
tung der Funktionen des Waldes, erforderlich ist. Einzelheiten über die Höhe der Entschädigung und
das Verfahren regelt das Ministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium durch Rechtsver-
ordnung.

Fußnoten

1)
Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der ursprünglichen Fassung vom 10.
Februar 1976 (GBl. S. 99)

§ 27
Nachbarpflichten; Nachbarschutz

(1) Der Waldbesitzer hat bei der Bewirtschaftung seines Waldes auf die Bewirtschaftung benachbarter
Grundstücke Rücksicht zu nehmen, soweit dies im Rahmen einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft
ohne unbillige Härten möglich ist. In der Nähe der Grenzen haben die Waldbesitzer ihre forstbetriebli-
chen Maßnahmen aufeinander abzustimmen und die räumliche Ordnung zu sichern.

(2) Will ein Waldbesitzer auf einer Waldfläche, die an einen fremden Waldbestand angrenzt, einen
Kahlhieb vornehmen, so hat er dies der Forstbehörde spätestens zwei Monate vorher anzuzeigen. Die
Forstbehörde hat auf eine Abstimmung der Maßnahme mit der Bewirtschaftung der benachbarten
Waldflächen hinzuwirken. Sind erhebliche Schäden zu befürchten, so kann die Forstbehörde die ge-
plante Nutzung ganz oder teilweise untersagen.

§ 28
Benutzung fremder Grundstücke; Duldung von Wegen

(1) Sind forstbetriebliche Maßnahmen ohne Inanspruchnahme eines fremden Grundstücks nicht oder
nur mit verhältnismäßig großem Aufwand durchführbar, so kann die Forstbehörde den Eigentümer
oder Nutzungsberechtigten auf Antrag des Waldbesitzers verpflichten, die Benutzung zu gestatten,
wenn dieser sich bereit erklärt, den durch die Benutzung entstehenden Schaden zu beheben oder zu
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ersetzen und wenn er auf Verlangen des Berechtigten eine Sicherheitsleistung in Höhe des voraus-
sichtlichen Schadens erbringt.

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann der Waldbesitzer verpflichtet werden, die Mitbe-
nutzung eines Waldweges gegen angemessene Entschädigung in Geld zu dulden.

(3) Wenn es zur Erschließung eines Waldgebietes erforderlich ist, kann die Forstbehörde einen Grund-
stückseigentümer im Einvernehmen mit den beteiligten Behörden und der Gemeinde verpflichten, die
Anlage eines Weges auf seinem Grundstück gegen angemessene Entschädigung in Geld zu dulden.
Waldbesitzer und Dritte, die durch den Weg Vorteile haben, können in angemessenem Umfang zu den
Kosten für den Bau und die Unterhaltung herangezogen werden.

2. ABSCHNITT
Geschützte Waldgebiete

§ 29
Schutzwald

(1) Schutzwald im Sinne dieses Gesetzes ist

1. Bodenschutzwald (§ 30),

 

2. Biotopschutzwald (§ 30 a),

 

3. Schutzwald gegen schädliche Umwelteinwirkungen (§ 31).

 

(2) Im Schutzwald bedarf abweichend von § 15 Abs. 3 jeder Kahlhieb unbeschadet des § 15 Abs. 7 der
Genehmigung der Forstbehörde.

(3) Sonstige Vorschriften über Schutzwald bleiben unberührt.

§ 30
Bodenschutzwald

(1) Bodenschutzwald ist Wald auf erosionsgefährdeten Standorten, insbesondere auf

1. rutschgefährdeten Hängen,

 

2. felsigen oder flachgründigen Steilhängen,

 

3. Standorten, die zur Verkarstung neigen, und

 

4. Flugsandböden.

 

(2) Der Waldbesitzer hat Bodenschutzwald so zu behandeln, daß eine standortgerechte ausreichende
Bestockung erhalten bleibt und ihre rechtzeitige Erneuerung gewährleistet ist. Die Forstbehörde kann
nach Anhörung des Waldbesitzers Bewirtschaftungsmaßnahmen im Einzelfall anordnen.

(3) Die Eigenschaft eines Waldes als Bodenschutzwald ist durch die Forstbehörde ortsüblich bekannt-
zumachen.
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(4) Das Ministerium kann durch Rechtsverordnung Bewirtschaftungsgrundsätze für Bodenschutzwald
aufstellen.

§ 30a
Biotopschutzwald

(1) Biotopschutzwald ist Wald, der dem Schutz und der Erhaltung von seltenen Waldgesellschaften so-
wie von Lebensräumen seltener wild wachsender Pflanzen und wild lebender Tiere dient.

(2) Zum Biotopschutzwald gehören

1. regional seltene, naturnahe Waldgesellschaften,

 

2. Tobel, Klingen, Kare und Toteislöcher im Wald mit naturnaher Begleitvegetation,

 

3. Wälder als Reste historischer Bewirtschaftungsformen und strukturreiche Waldränder

 

in der in der Anlage zu diesem Gesetz beschriebenen Ausprägung. Der Schutz weiterer Biotope im
Wald, insbesondere von naturnahen Bruch-, Sumpf- und Auwäldern sowie von naturnahen Wäldern
trockenwarmer Standorte einschließlich ihrer Staudensäume, richtet sich nach § 30 BNatSchG und
§ 33 NatSchG.

(3) Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung oder erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung
von Biotopschutzwald führen können, sind verboten. Weitergehende Verbote in Rechtsverordnungen
und Satzungen über geschützte Gebiete und Gegenstände nach dem Naturschutzgesetz sowie nach
§§ 29 bis 33 und § 36 bleiben unberührt.

(4) Die Pflege von Biotopschutzwald sowie von nach § 30 BNatSchG und § 33 NatSchG besonders ge-
schützten Biotopen im Wald erfolgt unbeschadet der besonderen Zweckbestimmung im Rahmen der
Bewirtschaftung des Waldes nach den Vorschriften des § 12. Zulässig ist weiterhin, Pflege- und Unter-
haltungsmaßnahmen durchzuführen, die zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Biotopschutzwäl-
der notwendig sind.

(5) Die Forstbehörde kann abweichend von § 33 Absatz 3 NatSchG im Benehmen mit der Naturschutz-
behörde unter den Voraussetzungen des § 30 Absatz 3 BNatSchG Ausnahmen und unter den Voraus-
setzungen des § 67 Absatz 1 BNatSchG Befreiungen von den Verboten

1. des Absatzes 3 und 2. des § 30 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 BNatSchG zulassen.

 

In Naturschutzgebieten lässt die höhere Naturschutzbehörde die Ausnahmen zu. Die Ausnahme wird
durch eine nach anderen Vorschriften erforderliche behördliche Gestattung ersetzt, wenn diese im
Einvernehmen mit der für die Erteilung der Ausnahme zuständigen Behörde erteilt wird.

(6) Wenn dem Waldbesitzer die Beibehaltung der seitherigen Art des Biotopschutzwaldes wirtschaft-
lich nicht zumutbar ist, sollen die Nachteile im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel vertraglich
bezahlt oder angemessen ausgeglichen werden. Vertragliche Regelungen haben Vorrang. Ein Aus-
gleich ist auch zu gewähren, wenn dem Waldbesitzer Einschränkungen im Interesse der nachhaltigen
Sicherung des Biotopschutzwaldes oder die Durchführung von Maßnahmen auferlegt werden. § 30
Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.
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(7) Biotopschutzwald wird durch die Waldbiotopkartierung (§ 7 Abs. 4) abgegrenzt und beschrieben
sowie in Karten und Verzeichnisse mit deklaratorischer Bedeutung eingetragen, die fortgeschrieben
werden sollen. Die Karten und Verzeichnisse liegen bei der Forstbehörde und den Gemeinden zur Ein-
sicht für jedermann aus. Die Forstbehörden weisen auf die Auslegung der Karten und Listen zur Ein-
sicht für jedermann durch ortsübliche Bekanntmachung hin.

(8) Das Ministerium regelt das Verfahren zur Einbeziehung der nach § 30 BNatSchG und § 33 NatSchG
besonders geschützten Biotope im Wald in die Waldbiotopkartierung sowie zur Beteiligung der Wald-
besitzer bei der Abgrenzung dieser Biotope durch Verwaltungsvorschrift.

(9) Die Forstbehörde teilt Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtigten auf Anfrage mit, ob sich
auf ihrem Grundstück ein Biotopschutzwald befindet oder ob eine bestimmte Handlung verboten ist.

§ 31
Schutzwald gegen schädliche Umwelteinwirkungen

(1) Wald kann durch Rechtsverordnung zu Schutzwald erklärt werden, wenn es zur Abwehr oder Ver-
hütung schädlicher Umwelteinwirkungen, insbesondere von Gefahren, erheblichen Nachteilen oder
erheblichen Belästigungen für die Allgemeinheit oder Dritte notwendig ist, bestimmte forstliche Maß-
nahmen durchzuführen oder zu unterlassen.

(2) Schutzzwecke im Sinne des Absatzes 1 sind insbesondere

1. der Schutz des Grundwassers und der Oberflächengewässer sowie die Sicherung der Wasser-
vorräte und die Regulierung des Wasserhaushaltes,

 

2. die Sicherung der Frischluftzufuhr für Siedlungen,

 

3. die Erhaltung oder Verbesserung der Schutzwirkungen für Sonderkulturen,

 

4. die Abwehr oder Verhütung der durch Emissionen bedingten Gefahren, erheblichen Nachteile
oder erheblichen Belästigungen und

 

5. der Schutz von Siedlungen, Gebäuden, land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken, Verkehrs-
anlagen und sonstigen Anlagen vor Erosion durch Wasser und Wind, Austrocknung, schädli-
chem Abfließen von Niederschlagswasser und vor Lawinen.

 

(3) In der Rechtsverordnung können

1. bestimmte Handlungen oder Maßnahmen verboten,

 

2. die Bewirtschaftung des Waldes nach Art und Umfang vorgeschrieben und

 

3. die Waldbesitzer verpflichtet werden, die Anlage und Unterhaltung von Schutzvorrichtungen zu
dulden.

 

§ 32
Waldschutzgebiete
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(1) Wald kann mit Zustimmung des Waldbesitzers durch Rechtsverordnung der höheren Forstbehör-
de zum Waldschutzgebiet (Bannwald oder Schonwald) erklärt werden, wenn es zur Sicherung der un-
gestörten natürlichen Entwicklung einer Waldgesellschaft mit ihren Tier- und Pflanzenarten oder zur
Erhaltung oder Erneuerung einer bestimmten Waldgesellschaft mit ihren Tier- und Pflanzenarten oder
eines bestimmten Bestandsaufbaus geboten erscheint, forstliche Maßnahmen zu unterlassen oder
durchzuführen. Der Schutzzweck ist in der Rechtsverordnung festzulegen. Soweit die Rechtsverord-
nung Bestimmungen zum Artenschutz enthält, sind diese mit der höheren Naturschutzbehörde abzu-
stimmen.

(2) Bannwald ist ein sich selbst überlassenes Waldreservat. Pflegemaßnahmen sind nicht erlaubt; an-
fallendes Holz darf nicht entnommen werden. Die Forstbehörde kann Bekämpfungsmaßnahmen zulas-
sen oder anordnen, wenn Forstschädlinge oder Naturereignisse angrenzende Wälder erheblich gefähr-
den. Die Anlage von Fußwegen ist zulässig.

(3) Schonwald ist ein Waldreservat, in dem eine bestimmte Waldgesellschaft mit ihren Tier- und Pflan-
zenarten, ein bestimmter Bestandsaufbau oder ein bestimmter Waldbiotop zu erhalten, zu entwickeln
oder zu erneuern ist. Die Forstbehörde legt Pflegemaßnahmen mit Zustimmung des Waldbesitzers
fest.

(4) Angrenzender Wald ist so zu bewirtschaften, daß Waldschutzgebiete nicht beeinträchtigt werden.

(5) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 können

1. Pflegemaßnahmen im Wald nach Art und Umfang vorgeschrieben werden,

 

2. Vorschriften über das Verhalten der Waldbesucher erlassen werden,

 

3. die Jagdausübung besonders geregelt werden.

 

(6) Waldschutzgebiete, die durch Erklärung der höheren Forstbehörde festgesetzt wurden, sind inner-
halb eines Zeitraums von zehn Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes1 durch Rechtsverordnung
neu auszuweisen. Eine Beteiligung der Träger öffentlicher Belange oder benachbarter Waldbesitzer ist
nicht erforderlich, wenn die Abgrenzung der Waldschutzgebiete nicht oder nur unwesentlich verändert
wird. § 36 Abs. 2, 3 und 4 kommt in diesen Fällen nicht zur Anwendung.

(7) Zuständig für die Forschung und das Monitoring in Waldschutzgebieten ist die Forstliche Versuchs-
und Forschungsanstalt Baden-Württemberg.

Fußnoten

1)
Diese Vorschrift beruht auf dem Gesetz zur Änderung des Landeswaldgesetzes vom 8. Juni
1995, in Kraft getreten am 23. Juni 1995.

§ 33
Erholungswald

(1) Wald in verdichteten Räumen, in der Nähe von Städten und größeren Siedlungen, Heilbädern, Kur-
und Erholungsorten sowie in Erholungsräumen kann durch Rechtsverordnung zu Erholungswald er-
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klärt werden, wenn es das Wohl der Allgemeinheit erfordert, Waldflächen für Zwecke der Erholung zu
schützen, zu pflegen oder zu gestalten.

(2) Soweit es sich um einen Erholungswald mit überwiegend örtlicher Bedeutung handelt und der Er-
holungswald auf dem Gebiet nur einer Gemeinde liegt, kann die Erklärung nach Absatz 1 durch Sat-
zung der Gemeinde erfolgen. Die Satzung bedarf der Zustimmung der höheren Forstbehörde.

(3) In der Rechtsverordnung oder der Satzung können

1. die Bewirtschaftung des Waldes nach Art und Umfang vorgeschrieben werden,

 

2. die Jagdausübung zum Schutze der Waldbesucher beschränkt werden,

 

3. die Waldbesitzer verpflichtet werden, den Bau, die Errichtung und die Unterhaltung von Wald-
wegen und Erholungseinrichtungen sowie die Beseitigung von störenden Anlagen oder Einrich-
tungen zu dulden und

 

4. Vorschriften über das Verhalten der Waldbesucher erlassen werden.

 

(4) Privatwald soll nur dann zu Erholungswald erklärt werden, wenn Staatswald und Körperschaftswald
zur Sicherung des Erholungsbedürfnisses nicht ausreichen oder wegen ihrer Lage nicht oder nur ge-
ringfügig für die Erholung in Anspruch genommen werden.

(5) Im Erholungswald können Erholungseinrichtungen geschaffen und unterhalten werden. Im Körper-
schaftswald und im Privatwald obliegt dies den Gemeinden als freiwillige Aufgabe.

§ 34
Gehege im Wald

(1) Die Errichtung und die Erweiterung eines Geheges im Wald bedarf der Genehmigung der Forst-
behörde. Sie entscheidet im Einvernehmen mit den beteiligten Behörden; § 41 NatSchG bleibt unbe-
rührt.

(2) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn

1. der Wald erheblich geschädigt wird,

 

2. die Unterbringung und Pflege der Tiere den Anforderungen der Tierhygiene und des Tierschut-
zes nicht entsprechen,

 

3. für die Allgemeinheit dringend erforderliche Waldflächen für den allgemeinen Zutritt gesperrt
werden müssen oder

 

4. Landschaftspflege, Naturschutz und Umweltvorsorge wesentlich beeinträchtigt werden.

 

(3) Die Forstbehörde ist zuständige Landesbehörde im Sinne von § 4 Nr. 20 Buchst. a des Umsatzsteu-
ergesetzes; sofern sie nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Genehmigungsbehörde ist.

(4) Sofern bei Gehegen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes1 bestehen, Versagungsgründe nach Ab-
satz 2 vorliegen, kann die höhere Forstbehörde die erforderlichen Maßnahmen anordnen. Die Besei-
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tigung des Geheges kann angeordnet werden, soweit nicht auf andere Weise rechtmäßige Zustände
hergestellt werden können.

Fußnoten

1)
Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der ursprünglichen Fassung vom 10.
Februar 1976 (GBl. S. 99).

§ 35
Entschädigung

(1) Soweit Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes enteignende Wirkung haben, ist eine angemessene
Entschädigung in Geld zu leisten.

(2) Bei Schutzwald gegen schädliche Umwelteinwirkungen ist die Entschädigung vom Land zu leisten.
Das Land kann von den Eigentümern, Nutzungsberechtigten oder Unterhaltungspflichtigen gefährde-
ter nicht landwirtschaftlich genutzter Grundstücke, Gebäude, Gewässer oder sonstiger Anlagen nach
dem Verhältnis und bis zur Höhe ihrer Vorteile Ersatz für geleistete Entschädigungen oder Aufwendun-
gen verlangen. Ferner kann der Verursacher der in § 31 Abs. 2 Nr. 4 genannten Gefahren zum Ersatz
der Aufwendungen des Landes herangezogen werden.

(3) Bei Erholungswald mit überwiegend örtlicher Bedeutung hat die Gemeinde, im übrigen das Land
die Entschädigung zu leisten.

(4) Über Grund und Höhe der Entschädigung und des Ersatzanspruches entscheidet die höhere Forst-
behörde. Für die Entschädigung gelten die §§ 7 bis 15 des Landesenteignungsgesetzes entsprechend.

§ 36
Rechtsverordnungen

(1) Rechtsverordnungen nach den §§ 31, 32 und 33 erläßt die höhere Forstbehörde.

(2) Vor dem Erlaß einer Rechtsverordnung sind der Waldbesitzer, die Gemeinde, die beteiligten Be-
hörden und die öffentlichen Planungsträger zu hören. Bei Schutzwald gegen schädliche Umwelteinwir-
kungen sind auch die in § 35 Abs. 2 genannten Personen und bei Waldschutzgebieten die Besitzer an-
grenzender Waldgrundstücke zu hören.

(3) Der Entwurf der Rechtsverordnung ist mit den Karten, auf die verwiesen ist, in den betroffenen Ge-
meinden und bei der Forstbehörde für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Ort und Dauer
der Auslegung sind mindestens eine Woche vorher in der für amtliche Mitteilungen ortsüblichen Form
bekanntzumachen mit dem Hinweis, daß Einwendungen während der Auslegungsfrist bei der Forstbe-
hörde vorgebracht werden können.

(4) Einsprecher, deren fristgemäß vorgebrachte Einwendungen nicht berücksichtigt wurden, sind über
die Gründe zu unterrichten.

(5) Die Rechtsverordnung muß enthalten

1. die genaue Umschreibung des Gebiets oder
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2. die grobe Umschreibung des Gebiets und einen Verweis auf Karten, die die Grenzen des Ge-
biets enthalten und die eine Anlage zur Rechtsverordnung bilden.

 

Die Karten müssen erkennen lassen, welche Grundstücke zu dem unter Schutz gestellten Wald gehö-
ren. Im Zweifelsfall gelten Grundstücke als nicht betroffen.

(6) In den Fällen des § 33 Abs. 2 gelten die Absätze 2 bis 5 entsprechend.

VIERTER TEIL
Betreten des Waldes

§ 37
Betreten des Waldes

(1) Jeder darf Wald zum Zwecke der Erholung betreten. Das Betreten des Waldes erfolgt auf eigene
Gefahr. Neue Sorgfalts- oder Verkehrssicherungspflichten der betroffenen Waldbesitzer oder sonsti-
ger Berechtigter werden dadurch, vorbehaltlich anderer Rechtsvorschriften, nicht begründet. Wer den
Wald betritt, hat sich so zu verhalten, daß die Lebensgemeinschaft Wald und die Bewirtschaftung des
Waldes nicht gestört, der Wald nicht gefährdet, beschädigt oder verunreinigt sowie die Erholung an-
derer nicht beeinträchtigt wird.

(2) Organisierte Veranstaltungen bedürfen der Genehmigung durch die Forstbehörde.

(3) Das Fahren mit Krankenfahrstühlen (auch mit Motorantrieb), das Radfahren und das Reiten im
Wald sind nur auf Straßen und hierfür geeigneten Wegen gestattet. Auf Fußgänger ist Rücksicht zu
nehmen. Nicht gestattet sind das Reiten auf gekennzeichneten Wanderwegen unter 3 m Breite und
auf Fußwegen, das Radfahren auf Wegen unter 2 m Breite sowie das Reiten und Radfahren auf Sport-
und Lehrpfaden; die Forstbehörde kann Ausnahmen zulassen. § 45 Absatz 2 Satz 2 NatSchG bleibt un-
berührt.

(4) Ohne besondere Befugnis ist nicht zulässig

1. das Fahren und das Abstellen von Kraftfahrzeugen oder Anhängern im Wald,

 

2. das Zelten und das Aufstellen von Bienenstöcken im Wald,

 

3. das Betreten von gesperrten Waldflächen und Waldwegen,

 

4. das Betreten von Waldflächen und Waldwegen während der Dauer des Einschlags oder der Auf-
bereitung von Holz,

 

5. das Betreten von Naturverjüngungen, Forstkulturen und Pflanzgärten,

 

6. das Betreten von forstbetrieblichen und jagdbetrieblichen Einrichtungen.

 

(5) Der Waldbesitzer hat die Kennzeichnung von Waldwegen zur Ausübung des Betretens zu dulden.
Die Kennzeichnung bedarf der Genehmigung der Forstbehörde.
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(6) Die Vorschriften des Straßenverkehrsrechts bleiben unberührt, ebenso andere Vorschriften des öf-
fentlichen Rechts, die das Betreten des Waldes (Absatz 1 und Absatz 3) einschränken oder solche Ein-
schränkungen zulassen.

(7) Zäune sind auf das zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft notwendige Maß zu
beschränken und dürfen das zulässige Betreten des Waldes unbeschadet des Absatzes 4 Nr. 2 bis 5
nicht verhindern oder unzumutbar erschweren. Zäune sind zu beseitigen, soweit sie nicht für die Er-
haltung der Bewirtschaftung des Waldes erforderlich sind. Die Beseitigung von Zäunen, die nach an-
deren öffentlich-rechtlichen Vorschriften angeordnet worden sind, kann nur im Einvernehmen mit der
hierfür zuständigen Behörde verlangt werden.

§ 38
Sperren von Wald

(1) Der Waldbesitzer kann aus wichtigem Grund, insbesondere aus Gründen des Forstschutzes, der
Wald- und Wildbewirtschaftung, zum Schutze der Waldbesucher, zur Vermeidung erheblicher Schäden
oder zur Wahrung anderer schutzwürdiger Interessen des Waldbesitzers das Betreten des Waldes ein-
schränken (Sperrung). Die Sperrung bedarf der Genehmigung der Forstbehörde. Die Sperrung kann
auch von Amts wegen erfolgen. Die höhere Forstbehörde wird ermächtigt, Waldgebiete aus den Grün-
den des Satzes 1 durch Rechtsverordnung zu sperren. § 46 Absatz 1 und 2 des Naturschutzgesetzes
findet keine Anwendung.

(2) Eine Sperrung für die Dauer bis zu zwei Monaten bedarf keiner Genehmigung. Die Forstbehörde
kann die Aufhebung der Sperre anordnen.

(3) Das Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Art und Kennzeichnung der Sper-
rung zu bestimmen.

§ 39
(aufgehoben)

§ 40
Aneignung von Waldfrüchten und Waldpflanzen

(1) Jeder darf sich Waldfrüchte, Streu und Leseholz in ortsüblichem Umfang aneignen und Waldpflan-
zen, insbesondere Blumen und Kräuter, die nicht über einen Handstrauß hinausgehen, entnehmen.
Die Entnahme hat pfleglich zu erfolgen. Die Entnahme von Zweigen von Waldbäumen und -sträuchern
bis zur Menge eines Handstraußes ist nicht strafbar. Dies gilt nicht für die Entnahme von Zweigen in
Forstkulturen und von Gipfeltrieben sowie das Ausgraben von Waldbäumen und -sträuchern.

(2) Vorschriften des öffentlichen Rechts, die diese Vorschriften einschränken, bleiben unberührt.

§ 41
Waldgefährdung durch Feuer

(1) Wer in einem Wald oder in einem Abstand von weniger als 100 Meter vom Wald

1. außerhalb einer eingerichteten und gekennzeichneten Feuerstelle ein Feuer anzündet oder un-
terhält oder offenes Licht gebraucht,
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2. Bodendecken sowie Pflanzen oder Pflanzenreste unbeschadet der abfall- und naturschutzrecht-
lichen Vorschriften flächenweise abbrennt,

 

3. eine Anlage, mit der die Einrichtung oder der Betrieb einer Feuerstelle verbunden ist, errichtet,

 

bedarf der vorherigen Genehmigung der Forstbehörde. Die Genehmigung darf nur erteilt werden,
wenn eine Gefährdung des Waldes durch Feuer nicht zu befürchten ist.

(2) Einer Genehmigung nach Absatz 1 bedürfen nicht

1. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1
a) der Waldbesitzer und Personen, die er in seinem Wald beschäftigt,

 

b) die zur Jagdausübung Berechtigten und die Imker während der Ausübung ihrer Tätigkeit,

 

c) Personen bei der Durchführung behördlich angeordneter oder genehmigter Arbeiten,

 

d) Besitzer auf ihrem Grundstück, sofern der Abstand des Feuers zum Wald mindestens 30
Meter beträgt;

 

 

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 Personen für die Errichtung einer Anlage, die baurechtlich
oder gewerberechtlich genehmigt wurde.

 

(3) In der Zeit vom 1. März bis 31. Oktober darf im Wald nicht geraucht werden. Dies gilt nicht für den
in Absatz 2 Nr. 1 Buchst. a und b genannten Personenkreis.

(4) Brennende oder glimmende Gegenstände dürfen im Wald sowie im Abstand von weniger als 100
Meter vom Wald nicht weggeworfen oder sonst unvorsichtig gehandhabt werden.

FÜNFTER TEIL
Beratung und Förderung der Forstwirtschaft

§ 42
Forstliche Beratung der Waldbesitzenden

(1) Die Forstbehörde hat den privaten und körperschaftlichen Waldbesitzenden und deren Zusam-
menschlüssen zur nachhaltigen Erfüllung des Gesetzeszweckes nach § 1 und zur Unterstützung bei
der Erfüllung der Grundpflichten nach § 12 insbesondere unter Berücksichtigung der Anforderungen
des Natur- und Artenschutzes bei der Bewirtschaftung ihrer Wälder forstliche Beratung anzubieten.
Sie wirkt im Rahmen der forstlichen Beratung auf eine nachhaltige, multifunktionale und naturnahe
Waldwirtschaft hin. Die forstliche Beratung dient insbesondere der Verhütung von Zuwiderhandlungen
im Sinne von § 67 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2. Die forstliche Beratung erfolgt kostenfrei.

(2) Das Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Vorschriften über Grundsätze
und Umfang der forstlichen Beratung im Privat- und Körperschaftswald zu erlassen.

§ 42a
Förderung der Forstwirtschaft
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(1) Das Land fördert im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel die Forstwirtschaft nach dem Ge-
setz über die Gemeinschaftsaufgabe »Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes«, dem
Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz und im Rahmen von Vorschriften der Europäischen Union.
Soweit es zur Sicherung und Entwicklung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes sowie
zur Überwindung struktureller Nachteile erforderlich ist, können vom Land weitere Maßnahmen geför-
dert werden. Die Förderung kann insbesondere abhängig gemacht werden von

1. der Eigentumsart und Bewirtschaftungsform, wobei die Belange des Kleinprivatwaldes, des
Bauernwaldes, der Gemeinschaftswälder und der forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse be-
sonders zu berücksichtigen sind,

 

2. einer planmäßigen und sachkundigen Bewirtschaftung des Waldes,

 

3. einer angemessenen Fort- und Weiterbildung,

 

4. der Beachtung von Kriterien anerkannter forstlicher Zertifizierungssysteme,

 

5. der Beachtung der für die Staatswaldbewirtschaftung geltenden Regelungen zur Bewirtschaf-
tung des Waldes und

 

6. der Mitgliedschaft in einem Forstwirtschaftlichen Zusammenschluss gemäß § 15 des Bundes-
waldgesetzes.

 

(2) Das Land fördert nach Maßgabe des Haushaltsplans die sachkundige Betreuung im Privatwald ge-
mäß § 55 Absatz 2 und 3. Das Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium das Nähere zu der Förderung nach Satz 1 zu bestimmen.

(3) Das Land fördert die Naturparke nach Maßgabe des Haushaltsplans. Die Förderung soll dazu bei-
tragen, die Naturparke unter Berücksichtigung von § 27 Absatz 1 Nummer 5 BNatSchG als attraktive
Natur-, Kultur- und Erholungslandschaften zu planen, zu pflegen und zu entwickeln und so die ländli-
chen Räume zu stärken. Ziel der Förderung ist es, die Naturparke unter Berücksichtigung ihrer regio-
nalen Besonderheiten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen.

(4) Das Land kann nach Maßgabe der verfügbaren Haushaltsmittel den Ankauf von Wald durch Ge-
meinden fördern, wenn der Wald für Schutz- oder Erholungszwecke besonders geeignet ist oder bean-
sprucht wird. Dies gilt auch für sonstige Grundstücke, die zur Erfüllung von Schutzfunktionen oder zur
Anlage von Erholungseinrichtungen im und am Wald dringend benötigt werden.

§ 43
Ersatz von Aufwendungen

(1) Das Land gewährt den Privatwaldbesitzern bei Waldbrandschäden eine Zuwendung, wenn der Ver-
ursacher nicht feststellbar, haftbar oder zahlungsfähig ist.

(2) Soweit Privatwaldbesitzer die Beseitigung von Abfällen im Auftrag des Beseitigungspflichtigen
übernehmen, sind ihnen die entstehenden Aufwendungen von diesem zu ersetzen.

§ 44
Verwendung der Walderhaltungsabgabe
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(1) Die Einnahmen aus der Walderhaltungsabgabe werden zur Förderung der Schutz- und Erholungs-
funktionen des Waldes verwendet, insbesondere für die Anlage und die Unterhaltung von geschützten
Waldgebieten sowie den Erwerb von Waldgrundstücken und zur Aufforstung vorgesehener Grundstü-
cke.

(2) Das Ministerium erläßt im Einvernehmen mit dem Innenministerium und dem Finanzministerium
Richtlinien über die Verwendung der Walderhaltungsabgabe.

SECHSTER TEIL
Besondere Vorschriften für den Staats-, Körperschafts- und Privatwald

§ 45
Zielsetzung im Staatswald

(1) Der Staatswald soll dem Allgemeinwohl in besonderem Maße dienen. Ziel der Bewirtschaftung des
Staatswaldes ist, die den standörtlichen Möglichkeiten entsprechende, nachhaltig höchstmögliche Lie-
ferung wertvollen Holzes zu erbringen bei gleichzeitiger Erfüllung und nachhaltiger Sicherung der dem
Wald obliegenden Schutz- und Erholungsfunktionen sowie einer naturnahen Waldbewirtschaftung.

(1a) Im Staatswald werden bis zum Jahr 2025 10 Prozent der Staatswaldfläche als dauerhafte Prozess-
schutzflächen ausgewiesen.

(2) Im Rahmen dieser Grundsätze und Ziele ist der Staatsforstbetrieb im Produktions- und Dienstleis-
tungsbereich nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu führen und zu verwalten. Der Betriebsvollzug ist in
Forstrevieren auszuüben.

(3) Forstliche Aufgaben, die wegen ihrer ungewöhnlich langen Zeitdauer oder aus anderen Gründen
die Leistungsfähigkeit der anderen Waldbesitzarten übersteigen, sind im Staatswald durchzuführen.

(4) Der Staatswald soll in besonderem Maße den Aufgaben des forstlichen Versuchs- und Forschungs-
wesens dienen.

(5) Außer den in § 113 Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung genannten Einnahmen sind dem Forst-
grundstock die Einnahmen aus Holznutzungen, die über die nachhaltige Nutzung hinausgehen, abzüg-
lich der Ausgaben für den Einschlag des Holzes zuzuführen.

(6) Der Staatswald wird gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes und des ForstBW-Gesetzes von
Forst Baden-Württemberg bewirtschaftet.

§ 46
Zielsetzung im Körperschaftswald

Für die Bewirtschaftung des Körperschaftswaldes ist, unbeschadet der besonderen Zweckbestimmung
des Körperschaftsvermögens und der aus der Eigenart und den Bedürfnissen der Körperschaften sich
ergebenden besonderen Zielsetzungen, § 45 Abs. 1 entsprechend anzuwenden (besondere Allgemein-
wohlverpflichtung).

§ 47
Forsttechnische Betriebsleitung

(1) Die forsttechnische Betriebsleitung im Körperschaftswald wird durch die untere Verwaltungsbehör-
de als untere Forstbehörde ausgeübt, sofern die Körperschaft nicht nach Maßgabe von § 47a die forst-
technische Betriebsleitung durch ein körperschaftliches Forstamt selbst ausübt. Sie umfasst Planung,
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Vorbereitung, Organisation, Leitung und Überwachung sämtlicher Forstbetriebsarbeiten. Im Übrigen
bleibt das Recht der Körperschaft, über die in ihrem Wald zu treffenden Maßnahmen nach Maßgabe
der Gesetze selbst zu entscheiden, unberührt.

(2) Der Körperschaft obliegt die Verwertung der Walderzeugnisse, insbesondere der Holzverkauf, die
Begründung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen, die Vergabe der Forstbetriebsarbeiten und die
Beschaffung der für den Forstbetrieb notwendigen Geräte und Materialien (Wirtschaftsverwaltung).

(3) Die Körperschaft kann für die Erfüllung der in Absatz 2 genannten Aufgaben das Angebot der
Forstbehörde zur Übernahme der Wirtschaftsverwaltung gegen Entgelt in Anspruch nehmen. Satz 1
gilt nicht für

1. die Begründung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen und

 

2. den Holzverkauf.

 

§ 47a
Körperschaftliches Forstamt

(1) Übt eine Gemeinde auf ihrem Gebiet die forsttechnische Betriebsleitung selbst aus, so hat sie ein
körperschaftliches Forstamt zu errichten. Das körperschaftliche Forstamt nimmt die Aufgaben der un-
teren Forstbehörde für die Waldflächen auf dem Gebiet der Gemeinde mit Ausnahme der Staatswald-
flächen wahr.

(2) Mehrere Gemeinden können sich nach Maßgabe des zweiten und dritten Teils des Gesetzes über
kommunale Zusammenarbeit (GKZ) zu einem gemeinschaftlichen körperschaftlichen Forstamt zusam-
menschließen.

(3) Ein Landkreis mit Waldbesitz kann sich am gemeinschaftlichen körperschaftlichen Forstamt nach
Absatz 2 beteiligen, sofern alle waldbesitzenden Gemeinden des Landkreises ein gemeinschaftliches
körperschaftliches Forstamt bilden. Die Ausübung der Forstaufsicht im Staatswald wird in diesem Fall
durch die höhere Forstbehörde wahrgenommen. Die Zuständigkeit eines gemeinschaftlichen körper-
schaftlichen Forstamtes nach Satz 1 erstreckt sich hinsichtlich der Aufgaben der unteren Forstbehörde
auch auf das Gebiet kreisangehöriger Gemeinden ohne eigenen Waldbesitz. Kreisangehörige Gemein-
den ohne eigenen Waldbesitz können sich an einem gemeinschaftlichen körperschaftlichen Forstamt
beteiligen. Tritt eine waldbesitzende Gemeinde aus dem gemeinschaftlichen körperschaftlichen Forst-
amt nach Satz 1 aus, so muss sie ein eigenes körperschaftliches Forstamt gründen oder sich einem
bestehenden körperschaftlichen Forstamt anschließen. Für die Wahrnehmung der staatlichen Aufga-
ben im Sinne des § 65 Absatz 1 als untere Forstbehörde erhalten das gemeinschaftliche körperschaft-
liche Forstamt nach Satz 1 und die höhere Forstbehörde vom Landkreis anteilig Kostenersatz aus den
Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 des Finanzausgleichsgesetzes.

(4) Zur Errichtung eines körperschaftlichen Forstamtes ist ein Antrag bei der höheren Forstbehörde zu
stellen. Der Antrag muss Angaben über die umfassten Waldflächen und die Personalausstattung unter
Darlegung der Genehmigungsvoraussetzungen des Absatzes 5 enthalten.

(5) Die Errichtung eines körperschaftlichen Forstamtes nach Absatz 1 bis 3 bedarf unbeschadet wei-
terer nach anderen Vorschriften erforderlicher Genehmigungen der Genehmigung durch die höhere
Forstbehörde. Die Genehmigung nach Satz 1 ist zu erteilen, wenn
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1. die erforderliche Sachkunde gemäß § 21 Absatz 3 und

 

2. eine für die Wahrnehmung der Aufgaben nach Absatz 1 ausreichende Personalkapazität sowie

 

3. im Fall eines gemeinschaftlichen körperschaftlichen Forstamtes nach Absatz 2 oder 3 die Ge-
nehmigung der Satzung nach § 7 Absatz 1, § 20b Absatz 2 oder § 24b Absatz 2 GKZ

 

nachgewiesen werden. Satz 1 und 2 gilt nicht für am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes be-
stehende körperschaftliche Forstämter.

(6) Abweichend von § 25 Absatz 2 Satz 3 des Landesverwaltungsgesetzes werden Sitz und Bezirk ei-
nes körperschaftlichen Forstamtes nach Absatz 1 oder eines gemeinschaftlichen körperschaftlichen
Forstamtes nach Absatz 2 oder 3 durch die höhere Forstbehörde bestimmt. Die höhere Forstbehörde
gibt die Bildung, den Zeitpunkt, den Sitz und den Bezirk sowie den Umfang des Aufgabenübergangs
auf das körperschaftliche Forstamt oder das gemeinschaftliche körperschaftliche Forstamt in ihrem
amtlichen Veröffentlichungsblatt bekannt.

(7) Soll ein körperschaftliches Forstamt nach Absatz 1 bis 3 aufgelöst werden oder sich der Zuständig-
keitsbereich eines gemeinschaftlichen körperschaftlichen Forstamtes nach Absatz 2 und 3 ändern, ist
dies der höheren Forstbehörde mit einer Frist von mindestens drei Monaten vor der Auflösung oder
Änderung anzuzeigen. Absatz 6 Satz 2 gilt entsprechend. § 21 Absatz 5 und § 24b Absatz 2 GKZ blei-
ben unberührt.

(8) Körperschaftliche Forstämter nach Absatz 1 und 2 mit einer forstlichen Betriebsfläche ab 7 500
Hektar Körperschaftswald sowie gemeinschaftliche körperschaftliche Forstämter nach Absatz 3 erhal-
ten für die Übernahme der forsttechnischen Betriebsleitung einen finanziellen Ausgleich durch das
Land nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 53 Absatz 2 Nummer 2.

§ 48
Forstlicher Revierdienst

(1) Der forstliche Revierdienst im Körperschaftswald nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 53
Absatz 2 umfasst den Betriebsvollzug. Er ist in Forstrevieren auszuüben.

(2) Der forstliche Revierdienst im Körperschaftswald wird von den Körperschaften oder ihren Zusam-
menschlüssen ausgeübt.

(3) Für die Kosten, die die Körperschaften oder deren Zusammenschlüsse zur Erfüllung der besonde-
ren Allgemeinwohlverpflichtung nach § 46 im Rahmen des Revierdienstes zu tragen haben, gewährt
das Land einen organisationsbedingten finanziellen Ausgleich. Dieser bemisst sich nach den Mehrkos-
ten, die aufgrund von spezifischen Anforderungen an den Revierdienst im Körperschaftswald entste-
hen, soweit diese Anforderungen durch dieses Gesetz oder Rechtsverordnungen aufgrund dieses Ge-
setzes vorgegeben sind und über die gesetzlichen Grundpflichten nach § 12 hinausgehen.

(4) Obliegt die forsttechnische Betriebsleitung im Körperschaftswald der unteren Verwaltungsbehörde,
so kann die Körperschaft auch deren forstlichen Revierdienst gegen ein um den finanziellen Ausgleich
nach Absatz 3 reduziertes Entgelt nutzen.

§ 49
Übernahme von Aufgaben im Privatwald und im Wald sonstiger Körperschaften
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Die höhere Forstbehörde kann mit einer Körperschaft oder einem kommunalen Zusammenschluss
vereinbaren, dass auf deren Gebiet ihre Forstbediensteten gemäß § 21 Absatz 2 die Beratung und Be-
treuung, die Mitwirkung bei der Forstaufsicht und die Ausübung des Forstschutzes im Privatwald und
im Wald sonstiger Körperschaften einschließlich des als Körperschaftswald behandelten Kirchen- und
Gemeinschaftswaldes übernehmen.

§ 50
Periodischer Betriebsplan

(1) Der periodische Betriebsplan ist in der Regel für einen Zeitraum von zehn Jahren aufzustellen. Er
hat den gesamten Betriebsablauf im Hinblick auf die langfristigen Zielsetzungen räumlich und zeitlich
zu ordnen sowie die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes aufeinander abzustimmen
und sie nachhaltig zu sichern. Er hat die nachhaltige Nutzung festzusetzen.

(2) Der periodische Betriebsplan ist von der höheren Forstbehörde aufzustellen. Er wird von sachkun-
digen Dritten im Sinne von § 21 Absatz 3 im Auftrag der höheren Forstbehörde oder von dieser selbst
erstellt. Die Körperschaft trägt anteilig die Kosten für Vermessungen, Vorratsaufnahmen und Boden-
untersuchungen. Bei Forstbetrieben eines körperschaftlichen Forstamtes kann der periodische Be-
triebsplan auch durch den Leiter des körperschaftlichen Forstamtes oder durch von ihm beauftragte
sachkundige Dritte im Sinne von § 21 Absatz 3 aufgestellt werden.

(3) Die Körperschaft hat über den periodischen Betriebsplan zu beschließen und den Beschluß mit den
erforderlichen Unterlagen innerhalb von vier Monaten nach Übergabe, im Falle des Absatzes 2 Satz 2
nach Aufstellung, der höheren Forstbehörde vorzulegen. Der periodische Betriebsplan kann innerhalb
von drei Monaten nach Vorlage des Beschlusses beanstandet werden, wenn er gegen Vorschriften
dieses Gesetzes oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung verstößt.

(4) Im Staatswald erstellt Forst Baden-Württemberg die periodischen Betriebspläne und legt diese der
obersten Forstbehörde vor. Die periodischen Betriebspläne können innerhalb von drei Monaten nach
Vorlage beanstandet werden, wenn sie gegen Vorschriften dieses Gesetzes oder anderer Rechtsvor-
schriften verstoßen.

(5) Der periodische Betriebsplan soll vor Ablauf des Zeitraums, für den er gültig ist, neu aufgestellt
werden, wenn sich die Betriebs- oder Ertragsverhältnisse wesentlich geändert haben.

(6) Auf dem Gebiet des Nationalparks Schwarzwald tritt der Nationalparkplan an die Stelle der periodi-
schen Betriebsplanung.

§ 51
Jährlicher Betriebsplan

(1) Der jährliche Betriebsplan ist von der unteren Forstbehörde unter Beachtung des periodischen Be-
triebsplanes aufzustellen; er soll einen Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben enthalten.

(2) Über den jährlichen Betriebsplan ist von der Körperschaft zu beschließen. Der Beschluß ist inner-
halb eines Monats der unteren Forstbehörde, bei körperschaftlichen Forstämtern der höheren Forstbe-
hörde vorzulegen. Der jährliche Betriebsplan kann innerhalb eines Monats nach Vorlage des Beschlus-
ses beanstandet werden, wenn er gegen Vorschriften dieses Gesetzes oder einer auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung verstößt.
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(3) Über den Vollzug der Betriebspläne sind von der unteren Forstbehörde jährliche Betriebsnachwei-
sungen aufzustellen.

(4) Abweichend von Absatz 1 erstellt im Staatswald Forst Baden-Württemberg den jährlichen Betriebs-
plan und legt diesen der obersten Forstbehörde vor. Der jährliche Betriebsplan kann innerhalb eines
Monats nach Vorlage beanstandet werden, wenn er gegen Vorschriften dieses Gesetzes oder anderer
Rechtsvorschriften verstößt. Abweichend von Absatz 3 erstellt im Staatswald Forst Baden-Württem-
berg die jährlichen Betriebsnachweisungen.

§ 52
Außerordentliche Nutzung

(1) Eine außerordentliche Nutzung ist eine Holznutzung, die die im periodischen Betriebsplan festge-
setzte nachhaltige Nutzung überschreitet und während der Laufzeit des periodischen Betriebsplans
nicht wieder eingespart wird.

(2) Die außerordentliche Nutzung bedarf der Genehmigung

1. im Körperschaftswald durch die höhere Forstbehörde und

 

2. im Staatswald durch die oberste Forstbehörde.

 

Die Genehmigung darf nur versagt werden, soweit die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes erheb-
lich beeinträchtigt wird.

§ 53
Rechtsverordnungen

(1) Das Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnungen nähere Vorschriften für den Staats-
und Körperschaftswald zu erlassen über Grundsätze für

1. die periodische Betriebsplanung einschließlich der anteiligen Kosten gemäß § 50 Absatz 2 und

 

2. die Darstellung des Vollzugs im zurückliegenden periodischen Planungszeitraum.

 

Dabei kann in Abhängigkeit von der Betriebsgröße eine vereinfachte Betriebsplanung oder die Verlän-
gerung des Planungszeitraums vorgesehen werden.

(2) Das Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnungen nähere Vorschriften für den Körper-
schaftswald zu erlassen über

1. Aufgaben und Wahrnehmung der forsttechnischen Betriebsleitung, des forstlichen Revierdiens-
tes und der Wirtschaftsverwaltung einschließlich der Entgelte gemäß § 47 sowie § 48 Absatz 4;
dies umfasst auch die Personalausstattung nach § 47a Absatz 5 Satz 2 Nummer 2,

 

2. die Höhe und die Voraussetzungen des organisationsbedingten Ausgleichs, der den Körper-
schaften und deren Zusammenschlüssen zur Erfüllung der besonderen Allgemeinwohlverpflich-
tung gewährt wird,
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3. Grundsätze für die räumliche Abgrenzung von Forstrevieren,

 

4. Arbeitsaufwand und Aufwandsersatz für die nach § 49 übertragenen Aufgaben und

 

5. Grundsätze für die jährliche Betriebsplanung.

 

(3) Die Rechtsverordnungen nach Absatz 1 und 2 ergehen im Einvernehmen mit dem Innenministeri-
um, im Falle von Absatz 2 Nummer 2 und 4 außerdem im Einvernehmen mit dem Finanzministerium.

§ 54
Kirchenwald

(1) Wald von Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften mit der Rechtsstellung einer Körperschaft
des öffentlichen Rechts und der ihrer Aufsicht unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts ist Kirchenwald im Sinne dieses Gesetzes.

(2) Die Vorschriften über Körperschaftswald finden auf Kirchenwald entsprechende Anwendung.

(3) Kirchenwald ist auf Antrag der oberen Kirchenbehörden oder der entsprechenden Stellen der an-
deren Religionsgemeinschaften den für Privatwald geltenden Vorschriften zu unterstellen; zuständig
ist die höhere Forstbehörde.

§ 55
Fachliche Unterstützung des Privatwaldes

(1) Der Privatwald wird durch fachliche Aus- und Fortbildung der Waldbesitzer unterstützt. Die Belan-
ge des Bauernwaldes sind dabei besonders zu berücksichtigen.

(2) Die Forstbehörde unterstützt auf Antrag des Waldbesitzers den Privatwald ohne forstliche Fach-
kräfte durch Betreuung.

(3) Gegenstand der Betreuung sind die für die ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Waldes im Sinne
des § 12 erforderlichen und im Interesse der Waldbesitzenden liegenden forstbetrieblichen Tätigkei-
ten. Die Betreuung erfolgt fallweise oder ständig. Für die Betreuung sind Entgelte zu entrichten.

(4) Das Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Inhalt und Umfang der Betreuung ein-
schließlich der zu entrichtenden Entgelte zu bestimmen.

§ 56
Gemeinschaftswald

(1) Wald von Realgemeinden, Realgenossenschaften oder anderen deutschrechtlichen Gemeinschaf-
ten, an dem das Eigentum mehreren Personen gemeinschaftlich zusteht (Gemeinschaftswald), ist un-
abhängig von der Rechtsform und Entstehung der Gemeinschaften Privatwald im Sinne dieses Geset-
zes.

(2) Die Realteilung eines Gemeinschaftswaldes ist nicht zulässig. Im Falle der Auflösung hat unbe-
schadet der Vorschriften des Grundstückverkehrsgesetzes die Gemeinde ein Vorkaufsrecht, soweit
nicht ein Anteilsberechtigter die anderen Anteile geschlossen erwirbt. § 25 Abs. 3 und 4 gilt entspre-
chend.
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(3) Die Teilung der Anteile eines Gemeinschaftswaldes bedarf der Genehmigung der höheren Forstbe-
hörde. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn dadurch die bisherigen Funktionen des Waldes für die
Allgemeinheit oder Zweck, Ziele und Grundsätze dieses Gesetzes gefährdet werden.

§ 57
Gestaltung der Rechtsverhältnisse im Gemeinschaftswald

(1) Die Rechtsverhältnisse im Gemeinschaftswald sind durch eine Satzung zu regeln.

(2) Nicht rechtsfähige Gemeinschaften im Sinne von § 56 Abs. 1 können sich eine Verfassung geben,
die den Vorschriften des § 18 Abs. 1 des Bundeswaldgesetzes entspricht. In diesem Fall kann ihnen
auf Antrag die Rechtsfähigkeit nach § 22 des Bürgerlichen Gesetzbuches durch die höhere Forstbehör-
de verliehen werden. Die Rechtsfähigkeit nach § 22 des Bürgerlichen Gesetzbuches darf nur verliehen
werden, wenn eine andere Rechtsform, insbesondere die Rechtsform eines nichtwirtschaftlichen Ver-
eins, einer Genossenschaft oder einer Kapitalgesellschaft, unzumutbar ist und gewährleistet ist, daß
der wirtschaftliche Verein nach Umfang und Organisation seine Aufgaben zweckmäßig wahrnehmen
kann.

(3) Die höhere Forstbehörde ist in den Fällen des Absatzes 2 auch für die Genehmigung von Satzungs-
änderungen und die Entziehung der Rechtsfähigkeit zuständig.

§ 58
Umwandlung von Waldgenossenschaften mit öffentlich-rechtlicher Rechtspersönlichkeit

Waldgenossenschaften, die nach Maßgabe des badischen Zweiten Konstitutionsedikts vom 14. Ju-
li 1807 (RegBl. S. 125) die Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts erlangt haben,
können vom Ministerium aufgefordert werden, sich eine Verfassung zu geben, die den Vorschriften
des § 18 Abs. 1 des Bundeswaldgesetzes entspricht. § 57 Abs. 2 Satz 2 und 3 sowie § 57 Abs. 3 gelten
entsprechend.

§ 59
Anwendung der für Körperschaftswald geltenden Vorschriften

Auf Antrag kann die höhere Forstbehörde Gemeinschaftswald den Vorschriften dieses Gesetzes über
die Bewirtschaftung des Körperschaftswaldes unterstellen.

§ 60
Gleichstellung mit Gemeinschaftswald

Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse, die nicht unter § 56 Abs. 1 fallen und deren Wald gemein-
schaftlich bewirtschaftet wird, können auf Antrag durch die höhere Forstbehörde dem Gemeinschafts-
wald im Sinne dieses Gesetzes gleichgestellt werden.

§ 61
Bildung, Förderung und fachliche Unterstützung forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse

(1) Die Forstbehörde hat, soweit dies nach Größe, Lage und Zusammenhang von Waldgrundstücken
erforderlich erscheint, die Bildung forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse im Sinne des Bundeswald-
gesetzes und die Durchführung ihrer Aufgaben beratend zu unterstützen.

(2) Bei öffentlichen Förderungs- und Planungsmaßnahmen sollen forstwirtschaftliche Zusammen-
schlüsse und Gemeinschaftswald vorrangig berücksichtigt werden. Bei unwirtschaftlichen Besitzver-
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hältnissen oder starker Gemengelage kann die finanzielle Förderung bestimmter forstbetrieblicher
Maßnahmen davon abhängig gemacht werden, dass die Waldbesitzer einen forstwirtschaftlichen Zu-
sammenschluss bilden, um die strukturellen Nachteile zu überwinden.

(3) Berechnungsgrundlage der Entgelte für die ständige Betreuung bei forstwirtschaftlichen Zusam-
menschlüssen bilden die Waldflächen der einzelnen beteiligten Waldbesitzer.

§ 61a
Holzvermarktungsgemeinschaft

Eine Holzvermarktungsgemeinschaft ist ein privatrechtlicher Zusammenschluss von Waldbesitzenden
oder deren Zusammenschlüssen zu dem ausschließlichen Zweck, die Vermarktung der forstwirtschaft-
lichen Erzeugnisse der Mitglieder wesentlich und nachhaltig zu verbessern.

§ 61b
Verfahren zur Anerkennung einer Holzvermarktungsgemeinschaft

(1) Eine Holzvermarktungsgemeinschaft wird durch die höhere Forstbehörde auf Antrag anerkannt,
wenn sie folgende Voraussetzungen erfüllt:

1. sie muss eine juristische Person des Privatrechts sein;

 

2. sie muss geeignet sein, auf die wesentliche Verbesserung der Vermarktung von forstwirtschaft-
lichen Erzeugnissen nachhaltig hinzuwirken;

 

3. ihre Satzung oder ihr Gesellschaftsvertrag muss Bestimmungen enthalten über
a) ihre Aufgabe und

 

b) die Finanzierung der Aufgabe;

 

 

4. sie muss einen wesentlichen Wettbewerb auf dem Holzmarkt bestehen lassen.

 

(2) Die §§ 19 und 20 des Bundeswaldgesetzes gelten entsprechend.

SIEBTER TEIL
Landesforstverwaltung

1. ABSCHNITT
Forstbehörden

§ 62
Forstbehörden

Forstbehörden sind

1. das Ministerium als oberste Forstbehörde,

 

2. das Regierungspräsidium Freiburg, zuständig auch für die Regierungsbezirke Karlsruhe, Stutt-
gart und Tübingen sowie die Körperschaftsforstdirektion als höhere Forstbehörden; abweichend
hiervon ist auf dem Gebiet des Nationalparks Schwarzwald die Nationalparkverwaltung höhere
Forstbehörde,
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3. die unteren Verwaltungsbehörden und die körperschaftlichen Forstämter als untere Forstbehör-
den; abweichend hiervon ist auf dem Gebiet des Nationalparks Schwarzwald die Nationalpark-
verwaltung untere Forstbehörde,

 

4. die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg als technische Fachbehör-
de.

 

§ 63
Körperschaftsforstdirektion

(1) Es wird eine Körperschaftsforstdirektion im Zuständigkeitsbereich der höheren Forstbehörde nach
§ 62 Nummer 2 gebildet. Die Zuständigkeit erstreckt sich nicht auf das Gebiet des Nationalparks
Schwarzwald.

(2) Mitglieder der Körperschaftsforstdirektion sind

1. der Leiter der höheren Forstbehörde als Leiter der Körperschaftsforstdirektion,

 

2. zwei Vertreter der höheren Forstbehörde,

 

3. je ein Vertreter der Regierungspräsidien,

 

4. je drei Vertreter der waldbesitzenden Gemeinden aus jedem Regierungsbezirk.

 

Näheres regelt die Geschäftsordnung für die Körperschaftsforstdirektion. Für jedes Mitglied ist ein
Stellvertreter zu bestellen. Die Körperschaftsforstdirektion ist beschlußfähig, wenn neben dem Leiter
mindestens vier Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefaßt.

(3) Der Leiter der Körperschaftsforstdirektion kann zu den Sitzungen weitere sachkundige Personen
mit beratender Stimme zuziehen.

(4) Die Vertreter der Regierungspräsidien und die Vertreter der waldbesitzenden Gemeinden sind vom
Innenministerium im Benehmen mit dem Ministerium auf die Dauer von fünf Jahren zu berufen. Die
Vertreter der waldbesitzenden Gemeinden werden auf Vorschlag des Gemeindetags Baden-Württem-
berg und des Städtetags Baden-Württemberg berufen.

(5) Das Ministerium erläßt eine Geschäftsordnung für die Körperschaftsforstdirektion. In der Ge-
schäftsordnung ist insbesondere zu regeln, welche Aufgaben der Beschlußfassung unterliegen und
welche Aufgaben durch den Leiter der Körperschaftsforstdirektion zu erledigen sind, der zur Erledi-
gung auch die Bediensteten der höheren Forstbehörde heranziehen kann. Die Geschäftsordnung re-
gelt auch den Umfang des Stimmrechts der Mitglieder entsprechend ihrer räumlichen Zuständigkeit.

(6) Mitglieder der Körperschaftsforstdirektion, die nicht Landesbeamte sind, sind ehrenamtlich tätig.

§ 64
Zuständigkeit von Forstbehörden

(1) Soweit in diesem Gesetz oder in den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen
nichts anderes bestimmt ist, ist die untere Forstbehörde sachlich zuständig.
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(2) Für den Körperschaftswald mit Ausnahme des Gebiets des Nationalparks Schwarzwald nimmt die
Körperschaftsforstdirektion die Aufgaben der höheren Forstbehörde nach diesem Gesetz wahr.

(3) Örtlich zuständig ist die Forstbehörde, in deren Bezirk die Aufgaben wahrzunehmen sind. Erstreckt
sich die Aufgabe auf die Bezirke mehrerer Forstbehörden, so bestimmt die übergeordnete Behörde
die zuständige Forstbehörde.

(4) Die höhere Forstbehörde ist nach fachlicher Weisung der obersten Forstbehörde zuständig für

1. die Steuerung und Koordinierung der Wahrnehmung der Aufgaben der Landesforstverwaltung
und der Betreuungsaufgaben der unteren Forstbehörden im Körperschafts- und Privatwald,

 

2. die forstliche Rahmenplanung und sonstige Fachplanungen für den Wald,

 

3. die überbetriebliche Ausbildung von Forstwirtinnen und Forstwirten.

 

Die Fachaufsicht im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben nach § 65 Absatz 1 bleibt unberührt.

(5) Für die Übertragung der Bewilligungsfunktion sowie der Funktion des technischen Prüfdienstes auf
die Forstbehörden für Ausgaben zu Lasten der Europäischen Gemeinschaft gilt § 29 d des Landwirt-
schafts- und Landeskulturgesetzes in seiner jeweils geltenden Fassung entsprechend.

§ 64a
Fachliche Fort- und Weiterbildung, staatliches Zertifikat für Waldpädagogik

(1) Das Land stellt ein umfassendes forstliches Bildungsangebot für alle Waldbesitzarten und forstlich
Tätigen sicher.

(2) Das Land bietet im Rahmen seines Bildungsauftrags einen Qualifizierungslehrgang zur staatlich
zertifizierten Waldpädagogin oder zum staatlich zertifizierten Waldpädagogen an. Das Ministerium
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Kultusministerium und im Be-
nehmen mit dem Umweltministerium Vorschriften zu erlassen über

1. die Voraussetzungen zur Zulassung zum Qualifizierungslehrgang,

 

2. die Lehrgangsinhalte und

 

3. das Prüfungsverfahren und die Berufung der Prüferinnen und Prüfer.

 

§ 64b
Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologie

Das Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Innenministerium und dem Finanzminis-
terium durch Rechtsverordnung die unteren Forstbehörden nach § 62 Nummer 3 zu verpflichten, zur
Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz Daten landesweit nach einheitlichen Maßgaben zu erhe-
ben und zu verarbeiten oder gleichartige Informationen bereit zu stellen, soweit dies erforderlich ist,
und dazu
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1. Daten in elektronischer Form zu erfassen, zu verarbeiten, zu empfangen und in einem vorgege-
benen Format auf einem vorgeschriebenen Weg an eine bestimmte Stelle weiterzugeben,

 

2. zu bestimmen, dass
a) zwischen den unteren Forstbehörden, der höheren Forstbehörde und der obersten Forst-

behörde einheitliche Verfahren zum elektronischen Austausch von Dokumenten und Da-
ten sowie für die gemeinsame Nutzung von Datenbeständen eingerichtet und weiterent-
wickelt werden,

 

b) einheitliche Datenverarbeitungsverfahren angewandt werden und

 

c) miteinander verbindbare oder einheitliche Techniken und Geräte eingesetzt werden.

 

 

2. ABSCHNITT
Aufgaben der Forstbehörden

§ 65
Aufgaben der Forstbehörden

(1) Die Forstbehörden haben die ihnen nach diesem Gesetz und sonstigen Rechtsvorschriften zuge-
wiesenen Aufgaben auszuführen, insbesondere

1. die forsttechnische Betriebsleitung nach § 47 Absatz 1 und den forstlichen Revierdienst nach
§ 48 Absatz 1 im Körperschaftswald, einschließlich Beratung und Unterstützung bei der Verwal-
tung,

 

2. die Beratung und Betreuung im Privatwald,

 

3. die Durchführung von forstlichen Fördermaßnahmen,

 

4. die Ausübung der Forstaufsicht und des Forstschutzes und

 

5. die Waldpädagogik als Bildungsauftrag.

 

(2) Die Forstbehörden haben bei ihren Planungen und Maßnahmen alle Behörden und Träger öffentli-
cher Belange, deren Aufgabenbereich berührt sein kann, so rechtzeitig zu beteiligen, dass diese ihre
Belange wirksam vertreten können. Soweit wesentliche Belange der Forstwirtschaft berührt werden,
sind die Vertretungen der Waldbesitzer anzuhören.

(3) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten zwischen den Behörden und den Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts zur Erfüllung der in den Absätzen 1 und 2 sowie in
§ 8 genannten Aufgaben ist zulässig, soweit dadurch keine überwiegenden schutzwürdigen Belange
beeinträchtigt werden.

§ 66
Amtshilfe und Unterstützung Dritter bei landschaftsbezogenen Maßnahmen
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(1) Die Forstbehörde leistet beim Naturschutz, bei der Landschaftspflege und der Erstellung von Erho-
lungseinrichtungen, soweit sie nicht selbst zuständig ist, den zuständigen Behörden, Landkreisen, Ge-
meinden und sonstigen öffentlichen Stellen Amtshilfe; bei der Durchführung solcher Maßnahmen au-
ßerhalb des Waldes gewährt die Forstbehörde technische Unterstützung im Rahmen der betrieblichen
Möglichkeiten gegen Kostenersatz. § 58 Absatz 7 NatSchG bleibt unberührt.

(2) Die technische Unterstützung umfaßt insbesondere folgende Aufgaben:

1. Durchführung von Pflegemaßnahmen in der offenen Landschaft,

 

2. Schutz der wildwachsenden Pflanzen und der freilebenden Tiere,

 

3. Schaffung und Pflege von Erholungsgebieten sowie Erholungseinrichtungen,

 

4. Maßnahmen zur Milderung oder Beseitigung von Eingriffen in die Landschaft oder von Land-
schaftsschäden.

 

(3) Mit der Durchführung von Pflegemaßnahmen nach Absatz 2 Nr. 1 sollen an Stelle der Forstbehör-
de nach Möglichkeit land- und forstwirtschaftliche Betriebe, land- und forstwirtschaftliche Zusammen-
schlüsse sowie Betriebe des Garten- und Landschaftsbaues beauftragt werden.

(4) Auf Antrag des Trägers kann die oberste Forstbehörde bestimmen, dass die Geschäftsführung der
Naturparke durch eine Forstbehörde wahrgenommen wird.

§ 67
Forstaufsicht

(1) Forstaufsicht ist die hoheitliche Tätigkeit, die das Land ausübt, um den Wald zu erhalten, vor Schä-
den zu bewahren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung zu sichern. Die Forstbehörde hat insbe-
sondere

1. darüber zu wachen, dass die Waldbesitzer ihre Verpflichtungen nach diesem Gesetz oder ande-
ren auf die Erhaltung und Pflege des Waldes sowie die Abwehr von Waldschäden gerichteten
Vorschriften erfüllen, und

 

2. Zuwiderhandlungen der Waldbesitzer gegen die in Nummer 1 genannten Vorschriften zu verhü-
ten, zu verfolgen und zu ahnden, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

 

(2) Die Bediensteten im forstlichen Revierdienst

1. der Forstbehörden und

 

2. der Gemeinden oder kommunalen Zusammenschlüsse im Privatwald, in dem sie Aufgaben
nach § 49 wahrnehmen,

 

wirken bei der Ausübung der Forstaufsicht mit. Sie haben bei der Ausübung der forstaufsichtlichen Tä-
tigkeit die Stellung von Polizeibeamten im Sinne des Polizeigesetzes. Sie sind verpflichtet, bei der Aus-
übung ihrer Tätigkeit Dienstkleidung zu tragen und einen Dienstausweis mit sich zu führen, der bei
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Vornahme einer Amtshandlung auf Verlangen vorzuzeigen ist. Das Ministerium wird ermächtigt, Vor-
schriften über die Dienstkleidung und den Dienstausweis zu erlassen.

§ 68
Forstaufsichtliche Anordnungen

(1) Verstößt ein Waldbesitzer gegen die in § 67 Abs. 1 Nr. 1 genannten Vorschriften, so weist die
Forstbehörde ihn auf die Mängel hin. Bleibt der Hinweis innerhalb der festgesetzten Frist unbeachtet,
so kann die Forstbehörde die erforderlichen Anordnungen treffen, um den ordnungsgemäßen Zustand
zu erhalten oder wieder herzustellen.

(2) Erfüllt eine Körperschaft die ihr nach den §§ 46 bis 48 und den §§ 50 bis 52 sowie auf Grund einer
Rechtsverordnung nach § 53 obliegenden Verpflichtungen nicht, so weist die Forstbehörde sie auf die
Mängel hin. Bleibt der Hinweis unbeachtet, so kann die höhere Forstbehörde die erforderlichen Anord-
nungen treffen.

§ 69
Sicherheitsleistung

(1) Die Forstbehörde kann die Leistung einer Sicherheit verlangen, soweit sie erforderlich ist, um die
Erfüllung von Bedingungen, Auflagen und sonstigen Verpflichtungen zu sichern.

(2) Auf Sicherheitsleistungen nach diesem Gesetz finden § 232 und die §§ 234 bis 240 des Bürgerli-
chen Gesetzbuches Anwendung.

§ 70
Polizeiverordnungen

Soweit es

1. zur Sicherung der Erhaltung und Pflege des Waldes oder

 

2. zum Schutz des Waldes, des Waldeigentums oder forstbetrieblicher Einrichtungen gegen
rechtswidrige Taten Dritter oder

 

3. zum Schutz der Waldbesucher und zur Regelung der Erholung

 

erforderlich ist, können die Forstbehörden Polizeiverordnungen erlassen.

§ 71
Hoheitliche Wahrnehmung der dienstlichen Obliegenheiten

Die mit der Durchführung der Aufgaben nach diesem Gesetz und sonstigen forstrechtlichen Vorschrif-
ten zusammenhängenden Pflichten obliegen den Organen und Bediensteten der damit befaßten Forst-
behörden und Körperschaften als Amtspflichten in Ausübung hoheitlicher Tätigkeit.

§ 72
Berufsbezeichnungen im Privatforstdienst

Angestellte im Privatforstdienst können auf Anordnung ihres Arbeitgebers eine den Amtsbezeichnun-
gen der Forstbeamten des öffentlichen Dienstes vergleichbare Berufsbezeichnung führen, wenn ih-
re Berufsausbildung und ihre Tätigkeit der vergleichbaren Laufbahngruppe des öffentlichen Dienstes
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entspricht und die Berufsbezeichnung einen auf das private Beschäftigungsverhältnis hinweisenden
Zusatz enthält.

§ 73
Berufskleidung der körperschaftlichen Forstbediens-

teten und der Angestellten im Privatforstdienst

Körperschaftliche Forstbedienstete sowie Angestellte im Privatforstdienst, deren Berufsausbildung
und Anstellungsverhältnis den Verhältnissen im öffentlichen Dienst vergleichbar sind, können als Be-
rufskleidung die Dienstkleidung der Forstbeamten des Landes nach der für diese geltenden Dienst-
kleidungsvorschrift tragen, wenn die Berufskleidung die vorgeschriebenen Unterscheidungsmerkma-
le aufweist. Das Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Innenministerium die Unter-
scheidungsmerkmale zu bestimmen.

§ 74
Untersuchungen

(1) Die Bediensteten und Beauftragten der Forstbehörden sind befugt, zur Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben Grundstücke zu betreten sowie Vermessungen, Bodenuntersuchungen und ähnliche Arbeiten
durchzuführen, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz oder sonstiger forstrecht-
licher Vorschriften erforderlich ist. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des
Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

(2) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken sind in geeigneter Weise zu benachrichtigen, wenn
auf ihren Grundstücken Vermessungen, Bodenuntersuchungen und ähnliche Arbeiten ausgeführt wer-
den sollen.

(3) Entstehen durch Handlungen nach Absatz 1 Vermögensnachteile, so ist vom Land eine angemes-
sene Entschädigung in Geld zu leisten oder auf Verlangen des Geschädigten der frühere Zustand wie-
der herzustellen. Über Art und Höhe der Entschädigung entscheiden im Streitfall die ordentlichen Ge-
richte.

§ 75
Forststatistik; Auskunftspflicht

(1) Der Waldbesitzer ist verpflichtet, zu statistischen Zwecken Angaben über seinen Forstbetrieb zu
machen. Er hat ferner der Forstbehörde auf Verlangen die Auskünfte zu erteilen, die zur Durchführung
dieses Gesetzes oder sonstiger forstrechtlicher Vorschriften erforderlich sind.

(2) Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn
selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1- 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen der
Gefahr aussetzen würde, wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden.

(3) Bedienstete, die nach Absatz 1 fremde Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse oder Einzelangaben
erfahren, haben diese geheim zu halten.

3. ABSCHNITT
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

§ 76
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt
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(1) Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) ist eine nichtrechtsfähi-
ge öffentliche Anstalt, die der obersten Forstbehörde untersteht. Als Ressortforschungseinrichtung hat
sie die Aufgabe der anwendungsorientierten Forschung in allen waldbezogenen Belangen und trägt
zur Sicherung einer rationalen und wissenschaftlich begründeten nachhaltigen Bewirtschaftung der
Wälder bei.

(2) Die FVA hat neben den Aufgaben, die ihr durch Vorschriften dieses oder anderer Gesetze übertra-
gen sind, folgende Aufgaben:

1. dauerhafte und wissenschaftlich basierte Erfassung, Beobachtung und Bereitstellung von ökolo-
gischen, ökonomischen und sozialen Kenngrößen (Monitoring), um die Entwicklung des Waldes
nach § 1 ausrichten und steuern zu können,

 

2. Durchführung von Kartierungen und Programmen nach § 7 Absatz 4 Nummer 1 bis 3, im Auf-
trag der zuständigen Behörden,

 

3. Forschung zur forst- und holzwirtschaftlichen Nutzung des Waldes, zu gesellschaftlichen An-
sprüchen sowie zur biologischen Vielfalt und zu Umwelteinflüssen auf den Wald,

 

4. Beratung und Unterstützung des Ministeriums,

 

5. Wissenstransfer und Beratung aller Waldbesitzenden, Behörden, Interessengruppen und der Öf-
fentlichkeit auf Basis von Forschung und Monitoring,

 

6. Mitwirkung an der fachlichen Fortbildung und

 

7. Pflege des fachlichen Austauschs mit anderen Landesanstalten, Bundesbehörden und For-
schungseinrichtungen.

 

4. ABSCHNITT
Landesforstwirtschaftsrat, Landeswaldverband

§ 77
Landesforstwirtschaftsrat

(1) Beim Ministerium wird unter Vorsitz des Ministers ein Landesforstwirtschaftsrat eingerichtet. Er soll
das Ministerium bei forstlichen Fragen von grundsätzlicher Bedeutung beraten.

(2) Die Mitglieder des Landesforstwirtschaftsrats werden vom Ministerium auf die Dauer von fünf Jah-
ren berufen. Die Mitgliederzahl kann bis zu 20 Personen betragen. Dem Landesforstwirtschaftsrat sol-
len insbesondere Vertreter des Waldbesitzes, der Berufsvertretungen, der Forstwissenschaft, des Na-
tur- und Umweltschutzes, der Raumordnung und Landesplanung sowie der Holzwirtschaft angehören.

(3) Für die Beratung des Ministeriums in Angelegenheiten des Körperschaftswaldes und des Privatwal-
des ist ein Ausschuß des Landesforstwirtschaftsrats zu bilden. Dem Ausschuß gehören die Vertreter
des Körperschaftswaldes und des Privatwaldes im Landesforstwirtschaftsrat an; das Ministerium kann
weitere Vertreter des Körperschaftswaldes und des Privatwaldes, die nicht Angehörige des Landes-
forstwirtschaftsrats sind, berufen. Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend. Die Mitgliederzahl des Ausschus-
ses kann bis zu 15 Personen betragen.
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(4) Das Ministerium erläßt eine Geschäftsordnung, die insbesondere die Zusammensetzung des Lan-
desforstwirtschaftsrats und des Ausschusses sowie das Vorschlagsrecht und das Berufungsverfahren
regelt.

(5) Die Tätigkeit im Landesforstwirtschaftsrat und im Ausschuß ist ehrenamtlich.

§ 77a
Landeswaldverband

(1) Ein rechtsfähiger Zusammenschluss von überörtlich tätigen Vereinigungen, deren satzungsgemä-
ße Tätigkeit sich auf das gesamte Landesgebiet erstreckt, kann auf Antrag von der obersten Forstbe-
hörde als Landeswaldverband anerkannt werden, soweit

1. der Zusammenschluss und seine Mitglieder nach ihren jeweiligen Satzungen auf die Förderung
nachhaltiger multifunktionaler Waldwirtschaft im Sinne des § 1 ausgerichtet sind und

 

2. der Zusammenschluss gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 52 der Abgabenordnung verfolgt.

 

(2) Der Landeswaldverband hat die Aufgabe, die Stellungnahmen seiner Mitglieder zu koordinieren.

(3) Dem Landeswaldverband ist von der zuständigen Behörde rechtzeitig Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben

1. vor der Erteilung von Genehmigungen und Umwandlungserklärungen nach den §§ 9 bis 11, so-
fern eine Fläche von fünf Hektar überschritten wird und

 

2. vor Erlass von Rechtsverordnungen nach den §§ 31 bis 33.

 

(4) Die Anerkennung nach Absatz 1 ist zu widerrufen, wenn ihre Voraussetzungen nicht mehr gegeben
sind oder wenn der Zusammenschluss seine Aufgaben nicht oder während eines längeren Zeitraums
unzulänglich erfüllt hat.

ACHTER TEIL
Forstschutz

§ 78
Forstschutz

Der Forstschutz umfaßt die Aufgabe

1. Gefahren, die dem Wald und den seinen Funktionen dienenden Einrichtungen durch Dritte dro-
hen, abzuwehren und Störungen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung im Wald zu beseiti-
gen sowie

 

2. rechtswidrige Handlungen Dritter zu verfolgen, die einen Bußgeldtatbestand im Sinne des § 83
oder des § 85 Abs. 2 oder einen sonstigen auf den Schutz des Waldes oder seiner Einrichtungen
gerichteten Straf- oder Bußgeldtatbestand verwirklichen.

 

§ 79
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Ausübung des Forstschutzes; Forstschutzbeauftragte

(1) Der Forstschutz obliegt

1. die Bediensteten im forstlichen Revierdienst der unteren Forstbehörden, der Körperschaften so-
wie von Forst Baden-Württemberg im Staatswald,

 

2. den Forstschutzbeauftragten.

 

(2) Forstschutzbeauftragte sind

1. die Bediensteten im forstlichen Revierdienst der unteren Forstbehörden, der Körperschaften so-
wie von Forst Baden-Württemberg im Staatswald,

 

2. Privatforstbedienstete, wenn sie nach § 80 verpflichtet sind.

 

(3) Soweit ein Bedürfnis besteht, kann die Forstbehörde in begrenztem Umfang die Rechte und Pflich-
ten eines Forstschutzbeauftragten auf sonstige Personen übertragen. Das Ministerium wird ermäch-
tigt, das Nähere durch Rechtsverordnung zu regeln.

(4) Die Forstschutzbeauftragten haben bei der Ausübung des Forstschutzes die Stellung von Polizeibe-
amten im Sinne des Polizeigesetzes. § 67 Abs. 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

(5) Der Forstschutz ist unter Aufsicht der Forstbehörde und nach deren näherer Weisung auszuüben.

(6) Die Befugnisse des Polizeivollzugsdienstes bleiben unberührt.

§ 80
Verpflichtung der Privatforstbediensteten

Die Verpflichtung der Privatforstbediensteten als Forstschutzbeauftragte nach § 79 Absatz 2 Num-
mer 2 obliegt der Forstbehörde. Sie erfolgt auf Antrag des Waldbesitzers, wenn die zu verpflichtende
Person

1. eine für Forstbedienstete des Landes vorgeschriebene Ausbildung oder eine gleichwertige Aus-
bildung mit Erfolg abgeschlossen hat und

 

2. keine Bedenken gegen die Zuverlässigkeit oder die Eignung zum Forstschutz bestehen.

 

§ 81
Weitere Aufgaben der Forstschutzbeauftragten

(1) Die Forstschutzbeauftragten sind im Rahmen ihrer Dienstaufgaben verpflichtet, rechtswidrige
Handlungen, die einen auf den Schutz der Natur oder Umwelt gerichteten Straf- oder Bußgeldtatbe-
stand verwirklichen,

1. zu verhüten,

 

2. ihre Fortsetzung zu verhindern und
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3. anzuzeigen.

 

(2) Die Forstschutzbeauftragten haben bei der Verfolgung der in Absatz 1 genannten Handlungen mit-
zuwirken, soweit dies gesetzlich besonders bestimmt ist.

§ 82
Örtliche Zuständigkeit der Forstschutzbeauftragten

(1) Die Forstschutzbeauftragen sind im Bezirk der Forstbehörde, der sie angehören, örtlich zuständig.

(2) Die Forstbehörde kann die örtliche Zuständigkeit von Forstschutzbeauftragten einschränken.

NEUNTER TEIL
Ordnungswidrigkeiten

§ 83
Allgemeine Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Wald oder in einem Abstand von weni-
ger als 100 Meter von einem Wald

1. ein Vorhaben nach § 41 Abs. 1 ohne die erforderliche Genehmigung ausführt,

 

2. entgegen § 41 Abs. 4 brennende oder glimmende Gegenstände wegwirft oder sonst unvorsich-
tig handhabt,

 

3. ein genehmigtes offenes Feuer oder Licht, ein Feuer in einer eingerichteten und gekennzeich-
neten Feuerstelle, oder ein offenes Feuer oder Licht, das keiner Genehmigung bedarf, unbeauf-
sichtigt oder ohne ausreichende Sicherungsmaßnahmen läßt, oder Auflagen, die mit der Ge-
nehmigung verbunden sind, nicht befolgt.

 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 37 Abs. 3 im Wald außerhalb von Straßen und Wegen oder auf gekennzeichne-
ten Wanderwegen unter 3 Meter Breite, auf Fußwegen oder auf Sport- und Lehrpfaden reitet,
oder im Wald außerhalb von Straßen und Wegen oder auf Wegen unter 2 Meter Breite oder auf
Sport- und Lehrpfaden radfährt,

 

2. entgegen § 37 Abs. 1 im Wald die Erholung anderer Waldbesucher beeinträchtigt, insbesondere
durch ungebührlichen Lärm, wie Schreien, Gröhlen, Mißbrauch von Musikinstrumenten oder Mu-
sikapparaten,

 

3. entgegen § 37 Abs. 4 Wald oder forstbetriebliche oder jagdbetriebliche Einrichtungen, deren
Betreten nicht zulässig ist, unbefugt betritt,

 

4. entgegen § 37 Abs. 4 unbefugt fährt, Kraftfahrzeuge oder Anhänger abstellt, zeltet oder unbe-
fugt Verkaufsstände aufstellt,

 

5. entgegen § 37 Abs. 2 organisierte Veranstaltungen ohne Genehmigung der Forstbehörde
durchführt oder an solchen Veranstaltungen teilnimmt,
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6. entgegen § 41 Abs. 3 in der Zeit vom 1. März bis 31. Oktober im Wald unbefugt raucht,

 

7. einer auf Grund von § 70 Nr. 2 oder 3 ergangenen Polizeiverordnung zuwiderhandelt, wenn die-
se ausdrücklich auf diese Bußgeldvorschrift verweist,

 

8. Erholungseinrichtungen im Wald mißbräuchlich benutzt oder verunreinigt oder im Bereich von
Kinderspielplätzen, Spiel- und Liegewiesen und Wassertretanlagen Hunde frei laufen läßt,

 

9. im Wald Vorrichtungen, die zum Sperren von Wegen oder die dem Schutz der Einrichtungen
nach § 37 Abs. 4 Nr. 5 und 6 dienen, unbefugt öffnet, offenstehen läßt, entfernt oder unbrauch-
bar macht,

 

10. im Wald Zeichen oder Vorrichtungen, die zur Abgrenzung, Absperrung, Vermessung oder als
Wegweiser dienen, oder Zeichen, die zur Kennzeichnung an Walderzeugnissen angebracht
sind, unbefugt zerstört, beschädigt, unbrauchbar macht, verändert oder entfernt,

 

11. im Wald Zeichen oder Vorrichtungen der in Nummer 10 genannten Art unbefugt anbringt,

 

12. das zur Bewässerung eines Waldgrundstückes dienende Wasser unbefugt ableitet und dadurch
dieses oder ein anderes Waldgrundstück nachteilig beeinflußt oder Gräben, Wälle, Rinnen oder
andere Anlagen, die der Be- oder Entwässerung von Waldgrundstücken dienen, unbefugt ver-
ändert, beschädigt oder beseitigt,

 

13. geerntete Walderzeugnisse unbefugt von ihrem Standort entfernt, ihre Stützen wegnimmt oder
diese umwirft,

 

14. im Wald Aufschüttungen oder Abgrabungen unbefugt vornimmt,

 

15. im Wald Ameisenhaufen zerstört oder beschädigt oder Ameisen oder deren Puppen unbefugt
einsammelt,

 

16. im Wald unbefugt Vieh treibt, Vieh weidet oder weiden läßt.

 

(3) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer auf Grund dieses Gesetzes
ergangenen Rechtsverordnung, Satzung oder Anordnung zuwiderhandelt, wenn diese für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2500 Euro, in besonders schweren Fällen
bis zu 10 000 Euro, geahndet werden.

§ 84
Ordnungswidrigkeiten der Waldbesitzer

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 9 Abs. 1 oder § 11 Abs. 1 Wald ohne Genehmigung in eine andere Nutzungsart um-
wandelt; der Versuch kann geahndet werden,

 

2. entgegen § 9 Abs. 7 einen Baumbestand ohne Genehmigung beseitigt,
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3. entgegen § 15 Abs. 3 oder § 29 Abs. 2 einen Kahlhieb ohne Genehmigung vornimmt,

 

4. entgegen § 16 hiebsunreife Bestände nutzt,

 

5. eine Anzeige nach § 27 Abs. 2 nicht vornimmt,

 

6. entgegen § 34 Abs. 1 ohne Genehmigung ein Gehege oder eine ähnliche Einrichtung im Wald
errichtet oder erweitert,

 

7. entgegen § 38 Abs. 1 Wald ohne Genehmigung sperrt,

 

8. einer auf Grund von § 70 Nr. 1 ergangenen Polizeiverordnung zuwiderhandelt, wenn diese aus-
drücklich auf diese Bußgeldvorschrift verweist,

 

9. Angaben oder Auskünfte nach § 75 Abs. 1 nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
erteilt.

 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fährlässig Auflagen, unter denen eine Geneh-
migung oder Befreiung von Vorschriften dieses Gesetzes oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlas-
senen Rechtsverordnung erteilt werden, nicht, nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß erfüllt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 kann mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro, die übri-
gen Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 2500 Euro, in besonders schweren Fällen
bis zu 10 000 Euro, geahndet werden.

§ 85
Zuständigkeit zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

(1) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind
in den Fällen des § 83 die Forstbehörde und in den Fällen des § 84 die höhere Forstbehörde.

(2) Steht mit einer nach diesem Gesetz zu ahndenden rechtswidrigen Tat eine Ordnungswidrigkeit
nach § 111, § 118 oder § 121 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang oder wird
im Wald eine Ordnungswidrigkeit nach § 118, § 121 oder § 122 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten begangen, so findet auf diese Ordnungswidrigkeit dieses Gesetz Anwendung.

§ 86
Verwarnung

(1) Die Forstschutzbeauftragten (§ 79 Abs. 2) können bei Ordnungswidrigkeiten nach § 83 und bei
Ordnungswidrigkeiten, auf die § 85 Abs. 2 dieses Gesetzes Anwendung findet, verwarnen und ein Ver-
warnungsgeld erheben. § 56 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten gilt entsprechend.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend bei Ordnungswidrigkeiten, deren Verhütung und Anzeige nach § 81
Abs. 1 zum Aufgabenkreis der Forstschutzbeauftragten gehört.

§ 86a
Ersatz von Aufwendungen durch den Fahrzeughalter

Kann bei einem Verstoß gegen § 37 Abs. 4 Nr. 1 der Fahrer des Fahrzeugs, der den Verstoß began-
gen hat, nicht oder nur mit unangemessenem Aufwand ermittelt werden, kann die Forstbehörde die
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ihr entstandenen Aufwendungen dem Halter des Fahrzeugs durch Verwaltungsakt auferlegen; er hat
dann auch seine Auslagen zu tragen.

§ 87
Einziehung

Gegenstände, die zur Begehung oder Vorbereitung einer Ordnungswidrigkeit gebraucht worden sind
oder auf die sich eine Ordnungswidrigkeit bezieht, können eingezogen werden. § 23 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.

ZEHNTER TEIL
Übergangs- und Schlußvorschriften

§ 88
Überleitungs- und Verwaltungsvorschriften

(1) Verfahren, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes1 bereits eingeleitet waren, sind nach den bishe-
rigen Verfahrensvorschriften weiterzuführen.

(2) Die Eintragung von Flächen in Waldverzeichnisse nach den Vorschriften des württembergischen
Forstpolizeigesetzes gilt als Eintragung im Sinne des § 2 Abs. 5.

(3) Gemeinschaftswald, der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes1 für Körperschaftswald geltenden Vor-
schriften unterliegt und bei dem die forsttechnische Betriebsleitung oder der forstliche Revierdienst
vom Land wahrgenommen wird, behält diese Rechtsstellung, wenn die satzungsmäßigen Vertreter
nicht innerhalb eines Jahres gegenüber der höheren Forstbehörde den Verzicht auf diese Rechtsstel-
lung erklären.

(4) Soweit die forstliche Betriebsleitung im Körperschaftswald derzeit von Sachverständigen gemäß
Artikel 7 und 8 des württembergischen Körperschaftsforstgesetzes vom 19. Februar 1902 (RegBl.
S. 45) wahrgenommen wird, bleibt es bei dieser Regelung, sofern die Körperschaft das Vertragsver-
hältnis nicht löst.

(5) Das Ministerium erläßt, soweit erforderlich, im Einvernehmen mit den beteiligten Ministerien, die
zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften.

(6) Die Regelung des § 21 Absatz 4 Satz 2 in der ab dem 1. Januar 2020 geltenden Fassung gilt nicht
für Personen, die am Tag vor dem 1. Januar 2020 als staatlich geprüfte Forsttechnikerin oder als
staatlich geprüfter Forsttechniker oder im mittleren technischen Forstdienst zur Leiterin oder zum Lei-
ter eines Forstreviers im Körperschaftswald bestellt sind.

Fußnoten

1)
Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der ursprünglichen Fassung vom 10.
Februar 1976 (GBl. S. 99)

§ 89
Änderung bestehender Vorschriften

(nicht abgedruckt)
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§ 90
Aufhebung von Rechtsvorschriften

(nicht abgedruckt)

§ 91
Inkrafttreten1

Dieses Gesetz tritt am 1. April 1976 in Kraft. Vorschriften, die zum Erlaß von Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften ermächtigen, treten am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Fußnoten

1)
Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der ursprünglichen Fassung vom 10.
Februar 1976 (GBl. S. 99)

Anlage

zu § 30 a Abs. 2

Definition der Biotopschutzwaldarten

INHALTSÜBERSICHT

Vorbemerkung

1. Regional seltene, naturnahe Waldgesellschaften
1.1 Naturnahe Buchenwälder

 

1.2 Naturnahe Eichenwälder

 

1.3 Naturnahe Fichtenwälder

 

1.4 Naturnahe Tannenwälder

 

 

2.1 Tobel und Klingen im Wald mit naturnaher Begleitvegetation

 

2.2 Kare und Toteislöcher im Wald mit naturnaher Begleitvegetation

 

3.1 Wälder als Reste historischer Bewirtschaftungsformen

 

3.2 Strukturreiche Waldränder

 

Die nach § 24 a Abs. 1 Naturschutzgesetz geschützten Biotope im Wald sind in der Anlage zu § 24 a
Abs. 1 Naturschutzgesetz definiert.

Vorbemerkung:
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1. Der Biotopschutzwald nach § 30 a wird anhand der Standortverhältnisse, der Vegetation und
sonstiger Eigenschaften definiert.

 

2. Als naturnahe Wälder werden Wälder bezeichnet, deren Baumschicht weitgehend aus stand-
ortheimischen Baumarten besteht und die eine weitgehende Übereinstimmung von Standort,
Waldbestand und Bodenvegetation aufweisen.

 

3. Als regional selten werden naturnahe Waldgesellschaften bezeichnet, die von Natur aus selten
oder ursprünglich regionaltypisch weit verbreitet waren, infolge menschlicher Tätigkeit jedoch
selten geworden sind. Die regionale Seltenheit ergibt sich aus der vorhandenen Waldzusam-
mensetzung auf der Grundlage der standortkundlichen regionalen Gliederung Baden-Württem-
bergs.

 

4. Wälder als Reste historischer Bewirtschaftungsformen und strukturreiche Waldränder sind Bio-
tope, die in ihrer Struktur eine hohe Vielfalt und eine für den Standort typische Pflanzen- oder
Tierartenzusammensetzung aufweisen. Sie sind anthropogen oder durch Sukzession entstan-
den und bedürfen in der Regel einer intensiven Pflege.

 

1. Regional seltene, naturnahe Waldgesellschaften
1.1 Naturnahe Buchenwälder

Regional seltene, naturnahe Buchenwälder sind naturnahe Wälder auf mäßig trocke-
nen bis frischen Standorten unterschiedlicher Nährstoffausstattung. Zu den regional
seltenen, naturnahen Buchenwäldern gehören regional seltene und selten gewordene
Platterbsen-Kalkbuchenwälder, Waldmeister-Buchenwälder, Hainsimsen-Buchenwälder,
Heidelbeer-Buchenwälder und hochstaudenreiche Ahorn-Buchenwälder.
Besonders typische Arten der regional seltenen, naturnahen Buchenwälder sind:
Buche (Fagus sylvatica), Esche (Fraxinus excelsior), Bergahorn (Acer pseudoplatanus),
Traubeneiche (Quercus petraea), Weißtanne (Abies alba), Stechpalme (Ilex aquifolium),
Heckenkirsche (Lonicera spec.), Waldbingelkraut (Mercurialis perennis), Grauer Alpen-
dost (Adenostyles alliariae), Hasenlattich (Prenanthes purpurea), Wald-Veilchen (Viola
reichenbachiana), Drahtschmiele (Deschampsia flexuosa), Hainsimsen (Luzula spec.),
Buschwindröschen (Anemone nemorosa), Waldmeister (Galium odoratum), Perlgras (Me-
lica spec.), Waldgerste (Hordelymus europaeus).

 

1.2 Naturnahe Eichenwälder
Regional seltene, naturnahe Eichenwälder sind naturnahe Wälder auf mäßig nährstoff-
reichen bis nährstoffarmen Standorten der planaren bis submontanen Höhenstufe. Im
Gegensatz zu den Feuchtwäldern und den Wäldern trockenwarmer Standorte prägt der
mäßig frische bis wechselfeuchte oder mäßig frische bis mäßig trockene Wasserhaushalt
die regional seltenen, naturnahen Eichenwälder. Zu den regional seltenen, naturnahen
Eichenwäldern gehören seltene und selten gewordene Hainbuchen-Stieleichenwälder,
Hainbuchen-Traubeneichenwälder, Traubeneichen-Buchenwälder, Birken-Stieleichenwäl-
der, Hainsimsen-Traubeneichenwälder.
Besonders typische Arten der regional seltenen, naturnahen Eichenwälder sind:
Stieleiche (Quercus robur), Traubeneiche (Quercus petraea), Buche (Fagus sylvatica),
Hainbuche (Carpinus betulus), Winterlinde (Tilia cordata), Weißdorn (Crataegus spec.),
Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Sternmiere (Stellaria holostea), Labkraut (Ga-
lium sylvaticum), Waldziest (Stachys sylvatica), Flatterhirse (Milium effusum), Weiße
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Hainsimse (Luzula luzuloides), Wiesen-Wachtelweizen (Melampyrum pratense), Pfeifen-
gras (Molinia caerulea agg.), Drahtschmiele (Deschampsia flexuosa), Salbei-Gamander
(Teucrium scorodinia).

 

1.3 Naturnahe Fichtenwälder
Regional seltene, naturnahe Fichtenwälder sind naturnahe Wälder kalter, niederschlags-
reicher und luftfeuchter Standorte auf sauren Substraten der montanen und hochmonta-
nen Höhenstufe. Zu den regional seltenen, naturnahen Fichtenwäldern gehört der Peit-
schenmoos-Fichtenwald.
Besonders typische Arten des regional seltenen, naturnahen Peitschenmoos-Fichtenwal-
des sind:
Fichte (Picea abies), Tanne (Abies alba), Birke (Betula spec.), Eberesche (Sorbus aucupa-
ria), Peitschenmoos (Bazzania trilobata), Beersträucher (Vaccinium spec)., Sprossender
Bärlapp (Lycopodium annotinum), spezifische Moose und Farne.

 

1.4 Naturnahe Tannenwälder
Regional seltene, naturnahe Tannenwälder sind naturnahe Mischwälder auf mäßig nähr-
stoffreichen bis nährstoffarmen Standorten der submontanen und montanen Höhenstu-
fe. Zu den regional seltenen, naturnahen Tannenwäldern gehören regional selten gewor-
dene Hainsimsen-Fichten-Tannenwälder, Labkraut-Tannenwälder, Beerstrauch-Tannen-
wälder mit Eiche oder Kiefer und der artenreiche Tannen-Mischwald.
Besonders typische Arten der regional seltenen, naturnahen Tannenwälder sind:
Weißtanne (Abies alba), Fichte (Picea abies), Buche (Fagus sylvatica), Stieleiche (Quer-
cus robur), Waldkiefer (Pinus sylvestris), Schwarze Heckenkirsche (Lonicera nigra), Roter
Holunder (Sambucus racemosa), Beersträucher (Vaccinium spec.), Rundblättriges Lab-
kraut (Galium rotundifolium), Wald-Wachtelweizen (Melampyrum sylvaticum), Flatterhir-
se (Milium effusum).

 

 

2.1 Tobel und Klingen im Wald mit naturnaher Begleitvegetation
Tobel und Klingen sind durch Wassererosion entstandene Geländeeinschnitte mit Steilböschun-
gen ohne ausgeprägte Talbodenentwicklung.
Erfaßt sind Tobel und Klingen mit naturnaher Begleitvegetation einschließlich ihrer oft starken
Verzweigungen im Gelände. Nicht erfaßt sind Tobel und Klingen mit naturferner Baumartenzu-
sammensetzung.

 

2.2 Kare und Toteislöcher im Wald mit naturnaher Begleitvegetation
Kare sind durch eiszeitliche Erosion entstandene Hohlformen in Gebirgshängen. Sie bestehen
aus steilen Rück- und Seitenwänden, einem flachen Karboden sowie den seitlich und talseits
begrenzenden Karwällen.
Toteislöcher sind kleine, meist kreisrunde Bodensenken, die teilweise mit Wasser gefüllt sind
und durch Rückzug der eiszeitlichen Gletscher im Bereich der Grund- und Endmoräne entstan-
den sind. Nicht erfaßt sind Toteislöcher mit naturferner Baumartenzusammensetzung.

 

3.1 Wälder als Reste historischer Bewirtschaftungsformen
Wälder als Reste historischer Bewirtschaftungsformen sind historisch bedingte Sondernut-
zungsformen. Dazu gehören ehemalige Nieder- und Mittelwälder, Eichenschälwälder, Harznut-
zungswälder, Streunutzungsflächen und Hutewälder.
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Erfaßt sind solche Wälder mit historischen Bewirtschaftungsformen, die noch entsprechend be-
wirtschaftet werden oder die für die Bewirtschaftung typische Struktur aufweisen.
Besonders typische Arten der Wälder als Reste historischer Bewirtschaftungsformen sind:
Stieleiche (Quercus robur), Traubeneiche (Quercus petraea), Rotbuche (Fagus sylvatica), Hain-
buche (Carpinus betulus), Edelkastanie (Castanea sativa), Waldkiefer (Pinus sylvestris), Weiß-
dorn (Crataegus spec.), Hasel (Corylus avellana), Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum),
Flattergras (Milium effusum), Hainrispengras (Poa nemoralis), Waldsegge (Carex sylvatica).

 

3.2 Strukturreiche Waldränder
Waldränder sind überwiegend natürliche oder naturnahe Übergangsbereiche zwischen Wald
und offener Landschaft. Als strukturreiche Waldränder werden diese Übergangsbereiche erfaßt,
wenn sie ineinander übergehende, stufig aufgebaute Zonen aus Waldsaum, Waldmantel und
Waldbestand aufweisen und überwiegend mit standortheimischen Bäumen und Sträuchern be-
stockt sind. Dazu gehören auch Waldinnenränder.
Besonders typische Arten der strukturreichen Waldränder sind:
Stieleiche (Quercus robur), Traubeneiche (Quercus petraea), Rotbuche (Fagus sylvatica), Hain-
buche (Carpinus betulus), Süßkirsche (Prunus avium), Feldahorn (Acer campestre), Feldulme
(Ulmus campestre), Schlehe (Prunus spinosa), Weißdorn (Crataegus spec.), Hasel (Corylus avel-
lana), Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), Ro-
sen-Arten (Rosa spec.), Echter Kreuzdorn (Rhamnus catharticus), Liguster (Ligustrum vulgare),
Holunder (Sambucus spec.).
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